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Versicherungsbedingungen
für die fondsgebundene Rentenversicherung

(V53OG-202601)

Es gelten die

- Allgemeinen Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung

- Bei Wahl eines gemanagten Portfolios:
Besonderen Bedingungen - Gemanagte Portfolios -

- Bei Vereinbarung des Ausgleichsmanagements oder Rebalancing:
Besonderen Bedingungen für das Ausgleichsmanagement oder Rebalancing

- Bei Vereinbarung des Zuwachsprogramms:
Besonderen Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung mit planmäßiger
Erhöhung der Beiträge und Leistungen ohne Gesundheitsprüfung (Zuwachsprogramm)

- Besonderen Bedingungen für die fondsgebundene Rentenversicherung für die Beitragser-
höhung

- Besonderen Bedingungen für Versicherungen mit Zuzahlungsrecht zur Erhöhung der Ver-
sicherungsleistungen
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Allgemeine Bedingungen
für die fondsgebundene Rentenversicherung
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Erläuterung der verwendeten Fachbegriffe
§   1 Was ist eine fondsgebundene Rentenversicherung?

Leistungen
§   2 Welche Leistungen erbringen wir?
§   3 Wie können Sie den Beginn der Rentenzahlung flexibel gestalten?

Stichtage
§   4 Welcher Stichtag wird für die Ermittlung des Fondsguthabens zu Grunde gelegt?

Überschussbeteiligung
§   5 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Beginn des Versicherungsschutzes
§   6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Verwendung der Beiträge, Fondsguthaben
§   7 Wie verwenden wir Ihre Beiträge?
§   8 Was schreiben wir Ihrem Fondsguthaben gut und was entnehmen wir Ihrem Fondsguthaben?

Beitragszahlung, Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten
§   9 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
§ 10 Wie können Sie Zahlungsschwierigkeiten überbrücken?
§ 11 Was geschieht, wenn ein Beitrag nicht rechtzeitig eingezogen werden kann?

Besonderheiten der Fondsanlage
§ 12 Wie können Sie die Guthabenaufteilung und die Zuführungsaufteilung der Fonds ändern?
§ 13 Wie können Fonds aus unserem Angebot genommen werden und was passiert in diesem Fall?
§ 14 Welche Folgen hat die Beschränkung, Aussetzung oder endgültige Einstellung der Ausgabe oder 

der Rücknahme von Investmentanteilen für Ihren Vertrag?

Kündigung und Beitragsfreistellung
§ 15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistung erbringen wir?
§ 16 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen

hat dies auf unsere Leistungen?

Teilzahlung
§ 17 Können Sie eine Teilzahlung erhalten?

Kosten für den Versicherungsschutz
§ 18 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?
§ 19 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

Sonstige Regelungen, Leistungsempfänger
§ 20 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
§ 21 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
§ 22 Wer erhält die Leistung?
§ 23 Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren?
§ 24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
§ 25 Welche weiteren Mitteilungs- und Auskunftspflichten haben Sie?

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
§ 26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
§ 27 Wo ist der Gerichtsstand?
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Änderung von Bestimmungen
§ 28 Wann können Bestimmungen für Ihren Vertrag geändert werden?

Außergerichtliche Beschwerdemöglichkeiten
§ 29 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind?

Anhänge
Erläuterungen und Hinweise zur Überschussbeteiligung für die Rentenversicherung
Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen zum Abzug bei Kündigung Ihrer Versicherung
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Erläuterung der verwendeten Fachbegriffe 
Um Ihnen das Lesen der Allgemeinen und Besonderen Bedingungen zu erleichtern, erläutern wir Ihnen zunächst die 
wichtigsten Begriffe. Diese sind im Bedingungstext mit einem ↑ gekennzeichnet.

Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maßgeblich.

Aufschubzeit

Aufschubzeit ist der Zeitraum zwischen Beginn der Ver-
sicherung und Beginn der Rentenzahlung.

Laufende Beitragszahlung 

Bei laufender Beitragszahlung erfolgt die Zahlung der 
Beiträge zu Ihrem Vertrag je nach Vereinbarung monat-
lich, viertel-, halbjährlich oder jährlich.

Beitragszahlungsdauer

Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträ-
ge zu zahlen sind.

Bewertungsreserven

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewer-
tungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, 
kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten auszu-
gleichen.

Bezugsberechtigter

Bezugsberechtigter ist die vom Versicherungsnehmer in 
Textform benannte Person, die die Leistung erhalten 
soll. Grundsätzlich kann jede beliebige Person benannt 
werden. 

Das Bezugsrecht wird normalerweise widerruflich einge-
räumt, das heißt, der Versicherungsnehmer kann die 
Bezugsberechtigung jederzeit widerrufen und eine an-
dere Person einsetzen. Falls das Bezugsrecht unwider-
ruflich eingeräumt wird, erwirbt der unwiderruflich Be-
zugsberechtigte einen sofort wirksamen Rechtsan-
spruch auf die fällige Versicherungsleistung, der aller-
dings erst mit Eintritt des Versicherungsfalls realisiert 
werden kann. Die Gestaltungsrechte bleiben weiterhin 
beim Versicherungsnehmer. Sie sind nur insoweit einge-
schränkt, als der Versicherungsnehmer das Recht des 
unwiderruflich Bezugsberechtigten nicht einseitig entzie-
hen kann. 

Börsentag

Börsentage im Sinne dieser Bedingungen sind Tage, an 
denen Kreditinstitute in Deutschland für den Publikums-
verkehr geöffnet sind. 

Deckungskapital

Das Deckungskapital bilden wir, damit wir zu jedem 
Zeitpunkt die Verpflichtungen aus Ihrem Versicherungs-
vertrag im Rentenbezug erfüllen können. Das De-
ckungskapital wird nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der 
Beitragskalkulation berechnet.

Einmalbeitrag

Den Einmalbeitrag müssen Sie in einem einzigen Betrag 
entrichten.

Garantierter Rentenfaktor

Der garantierte Rentenfaktor gibt an, wie viel Rente wir 
Ihnen je 10.000 € Fondsguthaben zahlen, das zu Be-
ginn der Rentenzahlung in Ihrem Vertrag vorhanden ist.

Rechnungsgrundlagen

Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kal-
kulation Ihres Vertrags. Diese sind in der Regel die An-
nahmen zur Entwicklung der versicherten Risiken, der 
Zinsen und der Kosten.

Rechnungsmäßiges Alter

Das rechnungsmäßige Alter ist das Alter der versicher-
ten Person, wobei ein bereits begonnenes, aber noch 
nicht vollendetes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls 
davon mehr als 6 Monate verstrichen sind.

Rechnungszins

Der Rechnungszins ist der jeweilige Zinssatz für die Be-
rechnung des garantierten Rentenfaktors und für die Be-
rechnung der Gewinnrente.

Rentengarantiezeit

Die vereinbarten Renten der Rentengarantiezeit dienen 
nur als Grundlage für die Berechnung des Startkapitals 
für die Todesfallleistung aus Rentengarantiezeit.

Die Höchstdauer der Rentengarantiezeit orientiert sich 
an der heutigen statistischen Lebenserwartung zum Be-
ginn der Rentenzahlung.

Schriftlich/Schriftform

Schriftform bedeutet, dass eine eigenhändig unterzeich-
nete Erklärung erforderlich ist. Diese Erklärung ist im 
Original einzureichen. E-Mail oder Fax genügen dem 
Schriftformerfordernis nicht.

Shift

Umschichtung des vorhandenen Fondsguthabens.

Sterbetafel

Eine Sterbetafel beziffert Sterbewahrscheinlichkeiten, 
die zur Kalkulation von Versicherungstarifen verwendet 
werden.

Switch

Änderung der Aufteilung der künftigen Beiträge auf die 
einzelnen Fonds.
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Textform

Ist Textform vorgesehen, kann die Erklärung zum Bei-
spiel per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden. Ei-
ne telefonische Übermittlung genügt nicht.

Überschussbeteiligung

Die Beiträge müssen vorsichtig kalkuliert werden. Des-
wegen können sich Überschüsse ergeben, an denen die 
Versicherungsnehmer zu wesentlichen Teilen beteiligt 
werden. Hinzu kommt nach Beginn der Rentenzahlung 
eine Beteiligung an den Bewertungsreserven.

Versicherte Person

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren 
Leben die Versicherung abgeschlossen wird. Die versi-
cherte Person muss nicht notwendigerweise der Versi-
cherungsnehmer sein. 

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist das Ereignis, das die Leistungs-
pflicht des Versicherers entstehen lässt, wenn es wäh-
rend der Versicherungsdauer eintritt. Bei einer Renten-
versicherung tritt der Versicherungsfall z. B. ein, wenn 
die versicherte Person den vereinbarten Beginn der 
Rentenzahlung erlebt.

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Beginn der Versicherung. Es 
erstreckt sich grundsätzlich über einen Zeitraum von 
zwölf Monaten. Besteht der Zeitraum vom Beginn der 
Versicherung bis zum vereinbarten Beginn der Renten-
zahlung nicht ausschließlich aus ganzen Versicherungs-
jahren, wird das erste Versicherungsjahr so verkürzt, 
dass alle folgenden Versicherungsjahre zwölf Monate 
umfassen.

Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versi-
cherung beantragt hat. Die in den Versicherungsbedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vor-
rangig den Versicherungsnehmer als unseren Vertrags-
partner.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode ist der Zeitraum, für den der 
Beitrag berechnet wird. Die Versicherungsperiode um-
fasst bei Versicherungen mit Einmalbeitrag ein Jahr, bei 
Versicherungen mit laufender Beitragszahlung entspre-
chend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr, 
ein halbes Jahr bzw. ein Jahr.

Wohnsitz

Wohnsitz ist der Ort, an dem eine Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensbeziehungen hat.
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Diese Allgemeinen Bedingungen gelten sowohl für 
Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ als 
auch für Versicherungen mit Einmalbeitrag↑.

Bei Ihrer Versicherung handelt es sich um eine 
fondsgebundene Rentenversicherung.

§ 1 Was ist eine fondsgebundene Rentenversi-
cherung?

(1) Die fondsgebundene Rentenversicherung ist 
während der Aufschubzeit↑ unmittelbar an der Wertent-
wicklung eines oder mehrerer Sondervermögen (Invest-
mentfonds) beteiligt. Die Investmentfonds bilden geson-
dert von unserem gebundenen Vermögen den Anlage-
stock. Nähere Informationen können Sie den Fondsbe-
schreibungen entnehmen. 

(2) Da die Entwicklung der Vermögenswerte 
des Anlagestocks nicht vorauszusehen ist, können 
wir vor Rentenzahlungsbeginn die Höhe der Rente 
nicht garantieren. Sie haben die Chance, insbeson-
dere bei Kurssteigerungen der Wertpapiere des An-
lagestocks einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kurs-
rückgängen tragen Sie im Gegenzug auch das Risi-
ko der Wertminderung. Wertminderungen bis hin 
zum Totalverlust können auch bei unplanmäßigen 
Veränderungen der Fonds (siehe § 13 und § 14) ent-
stehen, beispielsweise kann die Kapitalanlagegesell-
schaft die Rücknahme der Anteile aussetzen. Bei 
Werten, die nicht in Euro geführt werden, können 
Schwankungen der Währungskurse den Wert der 
Anlage zusätzlich beeinflussen. Das bedeutet, dass 
die Rente je nach Entwicklung der Vermögenswerte 
des Anlagestocks höher oder niedriger ausfallen 
wird.

(3) Das Fondsguthaben ergibt sich aus der Zahl 
der auf Ihre Versicherung entfallenden Fondsanteile. 
Den €-Wert des Fondsguthabens Ihrer Versicherung er-
mitteln wir dadurch, dass die Zahl der Fondsanteile mit 
dem jeweiligen Rücknahmepreis der Fondsanteile zum 
Stichtag (§ 4) multipliziert wird. Bei Werten, die nicht in 
Euro geführt werden, werden die Rücknahmepreise zum 
jeweiligen Stichtag ebenfalls in Euro umgerechnet.

(4) Zum Beginn der Rentenzahlung wird der €-
Wert des Fondsguthabens Ihrer Versicherung zum 
Stichtag im Erlebensfall (§ 4) ermittelt und in unserem 
nach jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
gebundenen Vermögen angelegt.

(5) Falls wir zum Beginn der Rentenzahlung wei-
tere zertifizierte Rentenbezugsmodelle für Ihren Vertrag 
anbieten (z. B. fondsgebundener Rentenbezug), können 
Sie auch diese wählen.

§ 2 Welche Leistungen erbringen wir?

Unsere Leistungen im Erlebensfall:

– Rentenzahlung (Absatz (1))
– Kapitalabfindung (Absatz (3))

Rentenzahlung

(1) Wenn die versicherte Person↑ den Beginn der 
Rentenzahlung erlebt, zahlen wir die nach Absatz (2) er-
mittelte Rente, solange die versicherte Person lebt. Wir 
zahlen die Rente monatlich an den vereinbarten Fällig-
keitstagen (zum Ersten eines jeden Monats).

Die Jahresrente muss zu Beginn und während der Ren-
tenzahlung einen Mindestbetrag von 300 € erreichen. 
Wird dieser Wert auf Grund eines zu niedrigen Wertes 
des Fondsguthabens nicht erreicht, kommt an Stelle ei-
ner Rente einmalig die Kapitalabfindung (siehe Ab-
satz (3)) zur Auszahlung.

Berechnung der Rentenleistung

(2) Bei Beginn der Rentenzahlung errechnet sich 
die Rentenhöhe nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik. Die Höhe der Rente ist vom Fonds-
guthaben abhängig.

Garantierte Rentenfaktoren

Wir garantieren die Faktoren für die Berechnung der 
Rentenleistung. Die Höhe der garantierten Monatsrente 
je 10.000 € des Fondsguthabens können Sie der Über-
sicht der garantierten Rentenfaktoren↑ entnehmen. Wir 
haben dabei 70 % einer unternehmenseigenen Sterbe-
tafel↑, die auf der Sterbetafel DAV 2004 R basiert, zu 
Grunde gelegt und als Rechnungszins für den garantier-
ten Rentenfaktor 0,6 % angesetzt. 

Falls der Beginn der Rentenzahlung mehr als 40 Jahre 
in der Zukunft liegt, ist bei den garantierten Rentenfakto-
ren ein zusätzlicher Sicherheitsabschlag bereits berück-
sichtigt. Der Sicherheitsabschlag ist umso größer, je 
weiter der Beginn der Rentenzahlung in der Zukunft 
liegt.

Ergibt sich zum Zeitpunkt des Beginns der Ren-
tenzahlung aus dem dann vorhandenen €-Wert des 
Fondsguthabens nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den dann für neu abgeschlos-
sene Verträge geltenden Rechnungsgrundlagen↑ eine 
höhere Rente als mit den garantierten Rentenfaktoren, 
werden wir die höhere Rente zahlen.

Kapitalabfindung

(3) Sie können verlangen, dass wir an Stelle der 
Rentenzahlung zum Beginn der Rentenzahlung das 
Fondsguthaben als einmalige Kapitalleistung (Kapitalab-
findung) ganz oder teilweise auszahlen. Dazu muss die 
versicherte Person↑ diesen Termin erleben. Ihr Antrag 
auf Kapitalabfindung muss uns spätestens einen Monat 
vor dem Beginn der Rentenzahlung zugegangen sein. 
Bei vollständiger Kapitalabfindung endet der Vertrag.

Bei einer teilweisen Kapitalabfindung darf die neu ermit-
telte Jahresrente einen Mindestbetrag von 300 € nicht 
unterschreiten. 

Unsere Leistungen im Todesfall:

– Leistungen bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung 
(Absatz (4))
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– Leistungen bei Tod nach Beginn der Rentenzahlung 
(Absatz (5) und (6))

Tod vor Beginn der Rentenzahlung

(4) Stirbt die versicherte Person↑ vor dem Beginn 
der Rentenzahlung, zahlen wir das zum Stichtag (§ 4) 
ermittelte Fondsguthaben aus.

Tod nach Beginn der Rentenzahlung

(5) Sie können für den Fall des Todes der versi-
cherten Person↑ nach Beginn der Rentenzahlung, eine 
Todesfallleistung

– Todesfallleistung Restkapitalisierung oder 
– Todesfallleistung aus Rentengarantiezeit

vereinbaren. Wir erbringen diese Leistung als Einmal-
zahlung.

(6) Die Todesfallleistung ist das zu Beginn der 
Rentenzahlung gebildete Startkapital abzüglich bereits 
gezahlter vereinbarter Renten. Die vereinbarten Renten 
entsprechen der ermittelten Rente (siehe Absatz (1)).

(7) Das Startkapital entspricht bei der Todesfall-
leistung Restkapitalisierung der Höhe des Fondsgutha-
bens zum Ende der Aufschubzeit, bei teilweiser Kapital-
abfindung nach Absatz (3) der Höhe des verbleibenden 
Fondsguthabens.

Das Startkapital entspricht bei der Todesfallleistung aus 
Rentengarantiezeit der Summe der für die Rentengaran-
tiezeit vereinbarten Renten, höchstens jedoch dem 
Startkapital gemäß Satz 1.

(8) Wenn zum Zeitpunkt des Todes der versicher-
ten Person↑ die bis dahin gezahlten vereinbarten Ren-
ten das Startkapital übersteigen, erbringen wir keine 
Leistung und der Vertrag endet.

(9) Die Änderung der vertraglichen Vereinbarung 
zur Todesfallleistung können Sie bis einen Monat vor 
Beginn der Rentenzahlung in Textform↑ beantragen.

Verrentungsoption

(10) Der Anspruchsberechtigte kann verlangen, 
dass wir aus einer fälligen Todesfallleistung eine Rente 
bilden, die wir monatlich zahlen, solange der Anspruchs-
berechtigte lebt. Die Jahresrente muss einen Mindest-
betrag von 300 € erreichen.

Die Höhe der Rente errechnet sich nach anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik mit den zu Beginn 
der Zahlung dieser Rente für neu abgeschlossene Ver-
träge geltenden Rechnungsgrundlagen↑.

Kapitalauszahlung nach Beginn der Rentenzahlung

(11) Sie können nach Beginn der Rentenzahlung 
einmal im Versicherungsjahr↑ unter folgenden Voraus-
setzungen eine Kapitalauszahlung beantragen:

– Der Auszahlungsbetrag darf weder das Deckungska-
pital noch die Todesfallleistung (jeweils zum Zeitpunkt 
der Auszahlung) übersteigen.

– Der Auszahlungsbetrag muss mindestens 1.000 € be-
tragen.

– Ihr entsprechender Antrag muss uns spätestens mit 
Monatsfrist zum nächsten Monatsersten zugegangen 
sein.

Auswirkung auf die Rentenhöhe

(12) Eine Kapitalauszahlung hat zur Folge, dass 
wir anschließend eine niedrigere Rente als die verein-
barte Rente (siehe Absatz (1)) zahlen. Die Höhe der neu 
ermittelten Rente errechnet sich nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik.

(13) Die verbleibende Rente muss einen Mindest-
betrag von 300 € Jahresrente erreichen, ansonsten en-
det der Vertrag. Ein vorhandenes restliches Deckungs-
kapital↑ zahlen wir dann aus. Dabei nehmen wir einen 
Abzug vor.

Auswirkung auf die Todesfallleistung

(14) Die Todesfallleistung vermindert sich um den 
Auszahlungsbetrag und anschließend um die dann neu 
ermittelte vereinbarte Rente.

Einschluss einer Partnerrente

(15) Sie können beantragen, dass eine Part-
nerrente in den Vertrag eingeschlossen wird. Der Antrag 
muss in Textform↑ erfolgen und kann frühestens 6 Mo-
nate vor Beginn der Rentenzahlung (siehe Absatz (1)) 
gestellt werden. Der Einschluss der Partnerrente erfolgt 
zum Beginn der Rentenzahlung.

Im Falle des Todes der versicherten Person↑ nach Be-
ginn der Rentenzahlung, wird dann die Partnerrente an 
die von Ihnen genannte Person ausgezahlt, sofern die-
se zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Die Höhe der Partner-
rente errechnet sich nach anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik mit den bei Beginn der Renten-
zahlung an Sie für neu abgeschlossene Verträge gelten-
den Rechnungsgrundlagen↑.

Durch den Einschluss der Partnerrente

– reduziert sich im Regelfall die Höhe der Rente auf das 
Leben der versicherten Person und

– eine vereinbarte Todesfallleistung Restkapitalisierung 
bzw. Todesfallleistung aus Rentengarantiezeit entfällt.

Die neu ermittelte Höhe der Rente errechnet sich nach 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik.

Art unserer Leistung

(16) Die Leistungen erbringen wir grundsätzlich in 
Geld. Im Rahmen der Kapitalleistungen nach Absatz (3) 
kann der Anspruchsberechtigte stattdessen verlangen, 
dass ihm die zum Stichtag (§ 4) vorhandenen Fondsan-
teile übertragen werden sollen. Zur Ausübung dieses 
Wahlrechts werden wir ihn auffordern. Wenn der An-
spruchsberechtigte nicht unverzüglich nach Zugang un-
serer Aufforderung die Leistung in Fondsanteilen ver-
langt, zahlen wir die Versicherungsleistung als Geldbe-
trag aus. Ein Fondsguthaben unter 1.000 € erbringen 
wir als Geldleistung. Wir behalten uns vor, nur ganze 
Anteile zu übertragen und den Wert gebrochener Anteile 
auszuzahlen.

                    

Seite 7 von 30E-31654 - 0087 - 20260105_103105541

0 Die Stuttgarter 
Der Vorsorge-Versicherer 



Überschussbeteiligung

(17) Wir beteiligen Sie an den Überschüssen und 
an den Bewertungsreserven (siehe § 5).

§ 3 Wie können Sie den Beginn der Rentenzah-
lung flexibel gestalten?

Flexibler Leistungsbeginn

(1) Sie können in Textform↑ verlangen, dass der 
Beginn der Rentenzahlung für die gesamte Rente oder 
einen Teil der Rente nach vorne oder nach hinten ver-
legt wird (flexibler Leistungsbeginn).

Voraussetzung für die Verlegung des Beginns der Ren-
tenzahlung ist, dass die verlegte Rente den Mindestbe-
trag von 300 € Jahresrente erreicht. Bei teilweiser Verle-
gung gilt dies auch für den nicht verlegten Teil der Ren-
te.

Vorverlegter Beginn der Rentenzahlung

(2) Sie können eine Vorverlegung des Beginns 
der Rentenzahlung unter folgenden Voraussetzungen 
verlangen:

– Ihr entsprechender Antrag muss uns spätestens einen 
Monat vor dem gewünschten Beginn der Rentenzah-
lung zugehen.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ gilt 
zusätzlich:

– Ist die Beitragszahlungsdauer↑ noch nicht abgelaufen, 
kann der Beginn der Rentenzahlung um höchstens 
5 Jahre vor das Ende der Beitragszahlungsdauer 
nach vorne verlegt werden. 

– Nach Ablauf der Beitragszahlungsdauer kann der Be-
ginn der Rentenzahlung beliebig nach vorne verlegt 
werden.

– Bei durch vorzeitige Einstellung der Beitragszahlung 
beitragsfrei gestellten Versicherungen darf der Beginn 
der Rentenzahlung um höchstens 5 Jahre vor das En-
de der Beitragszahlungsdauer, die vor der vorzeitigen 
Einstellung der Beitragszahlung vereinbart war, nach 
vorne verlegt werden.

– Die versicherte Person↑ muss zum vorverlegten Be-
ginn das 62. Lebensjahr vollendet haben. 

Für Versicherungen mit Einmalbeitrag↑ gilt zusätzlich:

– Die Rentenzahlung darf frühestens nach Ablauf von 
5 Jahren seit Vertragsbeginn beginnen.

– Die Kapitalabfindung kann verlangt werden, wenn die 
versicherte Person das 62. Lebensjahr vollendet hat 
und die restliche Dauer der Aufschubzeit↑ höchstens 
5 Jahre beträgt.

Auswirkung auf die Rentenhöhe

(3) Zur Ermittlung der Rentenhöhe siehe § 2 Ab-
satz (2). Bei Vorverlegung des Beginns der Rentenzah-
lung kommt ein niedrigerer garantierter Rentenfaktor↑ 
zur Anwendung.

Nach hinten verlegter Beginn der Rentenzahlung

(4) Frühestens 6 Monate vor dem vereinbarten 
Beginn der Rentenzahlung können Sie in Textform↑ ver-
langen, dass der Beginn der Rentenzahlung nach hinten 
verlegt wird, sofern sich dadurch gemäß den tariflichen 
Bestimmungen die vereinbarte Rentengarantiezeit↑ und 
die vereinbarte Überschussverwendung für den Renten-
bezug nicht ändern. Anderenfalls werden wir mit Ihnen 
eine Änderung der Rentengarantiezeit bzw. der Über-
schussverwendung vereinbaren.

Bei laufender Beitragszahlung↑ verlängert sich die Bei-
tragszahlungsdauer↑ entsprechend, sofern der Vertrag 
nicht beitragsfrei gestellt ist oder beitragsfrei gestellt 
wird. Dabei werden Abschluss- und Vertriebskosten ent-
sprechend § 18 eingerechnet.

Die Verlegung erfolgt ab dem vereinbarten Beginn der 
Rentenzahlung. Hierbei wird der Beginn der Rentenzah-
lung jährlich jeweils um ein Jahr nach hinten verlegt, 
längstens jedoch bis die versicherte Person↑ das rech-
nungsmäßige Alter↑ von 88 Jahren erreicht hat. Bis zu 
diesem Zeitpunkt können Sie jedoch mit Monatsfrist 
zum nächsten Monatsersten in Textform verlangen, 
dass die Rentenzahlung beginnt. 

Auswirkung auf die Rentenhöhe

(5) Zur Ermittlung der Rentenhöhe siehe § 2 Ab-
satz (2). Bei nach hinten verlegtem Beginn der Renten-
zahlung kommt ein höherer garantierter Rentenfaktor↑ 
zur Anwendung.

§ 4 Welcher Stichtag wird für die Ermittlung 
des Fondsguthabens zu Grunde gelegt?

Im Erlebensfall

Der letzte Börsentag↑ vor Beginn der Rentenzahlung 
oder bei einer Kapitalabfindung der letzte Börsentag vor 
Ende der Aufschubzeit↑.

Im Todesfall

Der letzte Börsentag des Monats, in dem die Meldung 
des Todesfalles bei uns eingeht.

Bei   Änderung der Guthabenaufteilung (Shift) der   
Fonds

Spätestens der 2. Börsentag nach dem von Ihnen bean-
tragten Termin. Ist der beantragte Termin bereits verstri-
chen oder nicht genannt, führen wir die Wertermittlung 
unverzüglich nach Eingang Ihres Antrags durch. Der 
Tag dieser Wertermittlung gilt als Stichtag.

Bei Kündigung  /Beitragsfreistellung  

Der letzte Börsentag vor dem Kündigungs-/Beitrags-
freistellungstermin (§ 15 Absatz (1), § 16 Absatz (1)).

Bei Teilzahlung

Der letzte Börsentag vor dem Teilzahlungstermin (§ 17).
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§ 5 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

(1) Wir beteiligen Sie nach § 153 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen 
und nach Beginn der Rentenzahlung zusätzlich an den 
Bewertungsreserven↑ (Überschussbeteiligung↑). Bei 
dieser Versicherung fallen vor Beginn der Rentenzah-
lung keine Bewertungsreserven an. Die Überschüsse 
und Bewertungsreserven ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und veröf-
fentlichen sie jährlich im Geschäftsbericht. 

Im Anhang „Erläuterungen und Hinweise zur Über-
schussbeteiligung für die Rentenversicherung“ erläutern 
wir Ihnen, warum Überschüsse entstehen und wie die 
Versicherungsnehmer insgesamt an den Überschüssen 
beteiligt werden. 

(2) Nachfolgend erläutern wir Ihnen, wie die Über-
schussbeteiligung↑ Ihres Vertrags erfolgt:

– Bildung von Gewinngruppen
(Absatz (3))

– Regelungen und Berechnungsgrundsätze
(Absatz (4) bis (12))

– Nachreservierung
(Absatz (13))

– Warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht 
garantieren können
(Absatz (14)).

Bildung von Gewinngruppen

(3) Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. 
Rentenversicherungen) zu Gewinngruppen zusammen-
gefasst. Gewinngruppen bilden wir, um die Unterschie-
de bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen. Die 
Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Gewinn-
gruppen nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren und zwar in dem Maß, wie die Gewinngruppen zur 
Entstehung von Überschüssen beigetragen haben.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen 
derjenigen Gruppe, die in Ihrem Versicherungsschein 
genannt ist. Die Höhe der Überschussanteilsätze legen 
wir jedes Jahr fest. Wir veröffentlichen die Überschus-
santeilsätze in unserem Geschäftsbericht. Diesen kön-
nen Sie bei uns anfordern.

Regelungen und Berechnungsgrundsätze

Inhalt des Abschnitts:

– Überschussbeteiligung↑ vor Beginn der Rentenzah-
lung (Absatz (4) bis (6))

– Überschussbeteiligung nach Beginn der Rentenzah-
lung (Absatz (7) bis (11))

– Kosten bei der Verwendung von Überschussanteilen 
(Absatz (12))

Überschussbeteiligung vor Beginn der Rentenzah-
lung

(4) In der Aufschubzeit↑ unterscheiden wir zwi-
schen

– laufenden Überschussanteilen (Absatz (5)) und 
– Schlussüberschussanteilen (Absatz (6))

Mit den laufenden Überschussanteilen werden den Ver-
trägen regelmäßig Überschüsse zugeteilt, die zum Zeit-
punkt der Zuteilung das Fondsguthaben erhöhen. Diese 
Zuteilung ist unwiderruflich. Eine spätere abweichende 
Festlegung der Überschussanteilsätze wirkt sich nicht 
auf die bereits zugeteilten Überschüsse aus.

Die Schlussüberschussanteile werden jedes Jahr neu 
festgelegt, gelten jedoch nur für Verträge, bei denen in 
diesem Jahr eine Leistung fällig wird. Die Schlussüber-
schussanteile können damit teilweise oder auch ganz 
entfallen. Die Höhe der Schlussüberschussanteile steht 
daher erst nach der Festlegung für das Jahr fest, in dem 
eine Leistung aus dem Vertrag fällig wird.

Laufende Überschussanteile

(5) Ihre Versicherung erhält monatlich ab Beginn 
der Versicherung Grundüberschussanteile.

Jeder Grundüberschussanteil wird für jeden Fonds in 
Prozent des Guthabens dieses Fonds zu Beginn des 
Monats bemessen und zu Beginn des Monats dem 
Fondsguthaben entsprechend der Zuführungsaufteilung 
(siehe § 12 Absatz (2)) gutgeschrieben. 

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ gilt 
zusätzlich:

Ihre beitragspflichtige Versicherung erhält in jedem Ver-
sicherungsjahr↑ zusätzliche Grundüberschussanteile. 
Diese werden bei jeder Beitragsfälligkeit in Prozent des 
Bruttojahresbeitrags bemessen. Diese zusätzlichen 
Grundüberschussanteile werden dem Fondsguthaben 
entsprechend der Zuführungsaufteilung gutgeschrieben.

Schlussüberschussanteile

(6) Zum Ende der Aufschubzeit↑ werden 
Schlussüberschussanteile fällig. Die Höhe der Schluss-
überschussanteile wird aus der Schlussüberschuss-An-
wartschaft, multipliziert mit dem zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit deklarierten und im Geschäftsbericht veröffent-
lichten Anteilsatz ermittelt.

Die Schlussüberschuss-Anwartschaft wird am Ende ei-
nes jeden Monats fortgeschrieben. Die Fortschreibung 
bemisst sich für jeden Fonds in Prozent des Fondsgut-
habens dieses Fonds zum Ende des Monats und in Pro-
zent der Schlussüberschuss-Anwartschaft des Vormo-
nats.

Bei Tod der versicherten Person↑ vor Beginn der Ren-
tenzahlung, bei vorzeitiger Vertragsbeendigung oder bei 
Vorverlegung des Beginns der Rentenzahlung werden 
Schlussüberschussanteile auf der Basis einer reduzier-
ten Schlussüberschuss-Anwartschaft fällig. Die Höhe 
der Reduzierung hängt von der restlichen Aufschubzeit 
ab.

Fällige Schlussüberschussanteile werden dem Fonds-
guthaben zugeführt.
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Überschussbeteiligung nach Beginn der Rentenzah-
lung

(7) Nach Beginn der Rentenzahlung werden jähr-
lich Überschussanteile fällig. Diese werden je nach ver-
traglicher Vereinbarung wie folgt verwendet:

Dynamische Rente

(8) Bei der Überschussverwendung Dynamische 
Rente werden jährlich zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres↑ Zinsüberschussanteile in Prozent des De-
ckungskapitals↑ am Ende des Versicherungsjahres fäl-
lig.

Die jährlichen Überschussanteile werden nach den zu 
Beginn der Rentenzahlung für neu abgeschlossene Ver-
träge geltenden Rechnungsgrundlagen↑ als Einmalbei-
trag für eine beitragsfreie Zusatzrente verwendet. Eine 
Reduzierung der Überschussanteilsätze hat keine Aus-
wirkung auf die Höhe der bisher erreichten Rente.

Eine Zusatzrente ist ihrerseits überschussberechtigt und 
erhält zum Ende eines jeden Versicherungsjahres einen 
Zinsüberschussanteil in Prozent des Deckungskapitals 
am Ende des Versicherungsjahres, der die Zusatzrente 
erhöht.

Die jährlichen Überschussanteile verändern die Todes-
fallleistung nicht. 

Teildynamische Rente/Teilkonstante Rente

(9) Bei der Überschussverwendung Teildynami-
sche Rente bzw. Teilkonstante Rente wird zu Beginn 
der Rentenzahlung aus den während des gesamten 
Rentenbezugs zu erwartenden Überschussanteilen eine 
zusätzliche, nicht garantierte Gewinnrente gebildet, die 
zusammen mit der versicherten Rente fällig wird. Die 
Gewinnrente wird bei der Todesfallleistung nicht berück-
sichtigt. Solange die zu erwartenden Überschussanteile 
sich nicht ändern, erhöht sich diese Gewinnrente jähr-
lich,

– bei der Überschussverwendung Teildynamische Ren-
te erstmals ein Jahr nach Beginn der Rentenzahlung,

– bei der Überschussverwendung Teilkonstante Rente 
erstmals fünf Jahre nach Beginn der Rentenzahlung

derart, dass die Gesamtrente jährlich um einen festge-
legten Prozentsatz steigt.

Die Höhe der Gewinnrente ermitteln wir nach anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik. Die dabei 
verwendeten Rechnungsgrundlagen↑ Sterbetafel↑ und 
Rechnungszins↑ berücksichtigen die während des ge-
samten Rentenbezugs zu erwartenden Überschussan-
teile. Diese ergeben sich aus den festgelegten Über-
schussanteilsätzen. Die verwendeten Rechnungsgrund-
lagen und der Prozentsatz, um den die Gesamtrente 
jährlich steigt, werden jedes Jahr vom Vorstand unseres 
Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Ak-
tuars festgelegt. Wir veröffentlichen die verwendeten 
Rechnungsgrundlagen und die festgelegte Steigerung 
der Gesamtrente in unserem Geschäftsbericht. Den 

Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern. 
 
Eine Änderung der künftig zu erwartenden Überschuss-
anteile führt zu einer Anpassung der verwendeten Rech-
nungsgrundlagen. Dies kann auch dazu führen, dass wir 
die künftige Steigerung der Gesamtrente neu festlegen. 
Insgesamt verändert sich dadurch die bereits erreichte 
Höhe der nicht garantierten Gewinnrente und damit 
auch die bereits erreichte Höhe der Gesamtrente. Die 
Gesamtrente kann folglich steigen oder sinken. Die 
nicht garantierte Gewinnrente kann auch ganz ent-
fallen; in diesem Fall zahlen wir Ihnen als Gesamt-
rente jedoch mindestens die versicherte Rente ge-
mäß § 2 Absatz (2).

Bei der Überschussverwendung Teildynamische Rente 
bzw. Teilkonstante Rente ergibt sich zum Beginn der 
Rentenzahlung jeweils eine gegenüber der Dynami-
schen Rente erhöhte Gesamtrente; die Rentensteige-
rungen fallen in der Regel niedriger aus als bei der 
Überschussverwendung Dynamische Rente.

Änderung der Überschussverwendung

(10) Sie können die vertragliche Vereinbarung der 
Überschussverwendung für den Rentenbezug bis einen 
Monat vor Beginn der Rentenzahlung in Textform↑ än-
dern. Sie können die Überschussverwendung Teildyna-
mische Rente wählen, wenn die versicherte Person↑ zu 
Beginn der Rentenzahlung höchstens das rechnungs-
mäßige Alter↑ von 80 Jahren erreicht hat. Sie können 
die Überschussverwendung Teilkonstante Rente wäh-
len, wenn die versicherte Person zu Beginn der Renten-
zahlung höchstens das rechnungsmäßige Alter von 
70 Jahren erreicht hat. 

Beteiligung an Bewertungsreserven

(11) Nach Beginn der Rentenzahlung beteiligen wir 
Sie verursachungsorientiert durch erhöhte laufende 
Überschussanteile (siehe Absatz (7) Satz 1) an vorhan-
denen Bewertungsreserven↑. Bei der Festlegung der er-
höhten Überschussanteilsätze wird die Bewertungsre-
servensituation berücksichtigt.

Nähere Einzelheiten zur Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven nach Beginn der Rentenzahlung veröf-
fentlichen wir in unserem Geschäftsbericht. Den Ge-
schäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfordern.

Kosten bei der Verwendung von Überschussanteilen

(12) Mit der Verwendung der Überschussanteile für 
die Dynamische-, Teildynamische- und Teilkonstante 
Rente nach Beginn der Rentenzahlung sind Kosten ver-
bunden. Diese sind in den für die verschiedenen Über-
schussverwendungen angesetzten Rechnungsgrundla-
gen↑ enthalten.

Die Höhe der Kosten können Sie der Werteübersicht un-
ter dem Abschnitt „Informationen zu den Kosten“ ent-
nehmen.

Nachreservierung

(13) Die Zusage von garantierten Rentenfaktoren↑ 
erfordert eine vorsichtige Tarifkalkulation, bei der Verän-
derungen der Kapitalmärkte, eine ungünstige Entwick-
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lung der versicherten Risiken und der Kosten berück-
sichtigt werden müssen. 

Wenn sich Umstände, die der Kalkulation zu Grunde la-
gen, wesentlich ändern (z. B. Erhöhung der allgemeinen 
Lebenserwartung, nicht nur vorübergehend sinkende Er-
träge der Kapitalanlagen am Kapitalmarkt) und dies bei 
Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war und wir des-
wegen weitere Rückstellungen bilden müssen (Nachre-
servierung), kann dies dazu führen, dass wir künftig ge-
ringere laufende Überschussanteile und geringere 
Schlussüberschussanteile festlegen. Die Überschussbe-
teiligung↑ kann auch ganz entfallen.

Warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung 
nicht garantieren können

(14) Die Höhe der Überschussbeteiligung↑ hängt 
von vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar 
und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster 
Einflussfaktor vor Beginn der Rentenzahlung ist dabei 
die Entwicklung der versicherten Risiken und der Kos-
ten. Nach Beginn der Rentenzahlung treten die Erträge 
aus den Kapitalanlagen hinzu. Die Höhe der künftigen 
Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert wer-
den. Die Überschussbeteiligung↑ kann auch ganz ent-
fallen. Den unverbindlichen Beispielrechnungen im Ver-
sorgungsvorschlag können Sie den möglichen Verlauf 
der Überschussbeteiligung entnehmen.

§ 6 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag 
mit uns abgeschlossen haben und wenn Sie den ersten 
Beitrag oder den Einmalbeitrag↑ gezahlt haben (siehe 
§ 9). Jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungs-
schutz.

§ 7 Wie verwenden wir Ihre Beiträge?

(1) Wir rechnen Ihre laufenden Beiträge bzw. 
Ihren Einmalbeitrag↑, nach Abzug der tariflich vorgese-
henen Abschluss- und Vertriebskosten und beitragsab-
hängigen übrigen Kosten (siehe § 18) unverzüglich ent-
sprechend der Zuführungsaufteilung (siehe § 12 Absatz 
2) in Fondsanteile  der von Ihnen gewählten Investment-
fonds um und führen sie dem Anlagestock (siehe § 1 
Absatz (1)) zu. Dabei wird der am ersten Börsentag↑ 
des Monats der Beitragsfälligkeit festgestellte Rücknah-
mepreis der Fondsanteile zu Grunde gelegt.

(2) Die Zuführungsaufteilung ist nur in ganzen 
Prozentsätzen möglich. Sie können maximal 20 Fonds 
auswählen.

§ 8 Was schreiben wir Ihrem Fondsguthaben 
gut und was entnehmen wir Ihrem Fonds-
guthaben?

(1) Soweit die Erträge aus den im Anlagestock 
enthaltenen Vermögenswerten nicht ausgeschüttet wer-
den, fließen sie unmittelbar dem Anlagestock zu und er-
höhen damit den Wert des Anlagestocks. Erträge des 
Anlagestocks, die ausgeschüttet werden, und eventuelle 

Steuererstattungen rechnen wir in Fondsanteile um und 
schreiben sie den einzelnen Verträgen gut.
(2) Die beitragsunabhängigen Verwaltungskosten 
(siehe § 18 Absatz (3)) entnehmen wir monatlich dem 
Fondsguthaben entsprechend seiner Aufteilung auf die 
einzelnen Fonds.

§ 9 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten?

(1) Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je 
nach Vereinbarung in einem Betrag (Einmalbeitrag↑) 
oder laufend monatlich, viertel-, halbjährlich oder jähr-
lich zahlen.

(2) Den ersten laufenden Beitrag oder den Ein-
malbeitrag↑ müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern) nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrags zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ih-
nen vereinbarten, im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge 
(Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbar-
ten Versicherungsperiode↑ fällig. Die Versicherungsperi-
ode umfasst bei Versicherungen mit Einmalbeitrag ein 
Jahr, bei Versicherungen mit laufender Beitragszah-
lung↑ entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, 
ein Vierteljahr, ein halbes Jahr bzw. ein Jahr.

(3) Jeder Beitrag kann nur im Lastschriftverfahren 
gezahlt werden. Wir ziehen ihn jeweils bei Fälligkeit von 
dem uns angegebenen Konto ein.

(4) Die Zahlung gilt in folgenden Fällen als recht-
zeitig:

– Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag (Absatz (2)) ein-
gezogen werden und

– Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

(5) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung wer-
den wir etwaige Beitragsrückstände verrechnen.

(6) Im Todesfall haben wir Anspruch auf die Bei-
träge bis zum Ende der Versicherungsperiode↑, in der 
der Todesfall eingetreten ist.

§ 10 Wie können Sie Zahlungsschwierigkeiten 
überbrücken?

Sie haben die Möglichkeit, die Beitragszahlung für maxi-
mal 24 Monate – bei Inanspruchnahme der Elternzeit 
bis zu 36 Monate – zu unterbrechen, wenn seit Beginn 
der Versicherung mindestens 3 Jahre vergangen sind. 
Diese Unterbrechung kann erstmalig in Anspruch ge-
nommen werden, nachdem ein Rückkaufswert von 
1.000 € erreicht wird. Für eine Unterbrechung der Bei-
tragszahlung ist eine schriftliche↑ Vereinbarung mit uns 
erforderlich.

Nach Vereinbarung können Sie die während der Unter-
brechung der Beitragszahlung nicht gezahlten Beiträge 
in einem Betrag oder innerhalb eines Zeitraums von 
24 Monaten in halbjährlichen, vierteljährlichen oder mo-
natlichen Raten nachzahlen. Statt dessen haben Sie die 
Möglichkeit höhere laufende Beiträge bis zum Ende der 
Beitragszahlungsdauer↑ oder für einen vereinbarten 
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Zeitraum der ausstehenden Beitragszahlungsdauer 
nachzuentrichten. 

§ 11 Was geschieht, wenn ein Beitrag nicht 
rechtzeitig eingezogen werden kann?

Erster laufender Beitrag oder Einmalbeitrag

(1) Wenn der erste laufende Beitrag oder Einmal-
beitrag↑ aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht 
rechtzeitig eingezogen werden kann (siehe § 9 Absatz 
(4)), können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist – 
vom Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rücktritt 
berechtigt, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste laufende Beitrag oder Einmalbei-
trag↑ bei Eintritt des Versicherungsfalles↑ noch nicht ge-
zahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt 
nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form↑ oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht haben. Unsere Leistungspflicht bleibt jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie das 
Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Zahlungsfrist

(3) Wenn ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig einge-
zogen werden konnte (siehe § 9 Absatz (4)), können wir 
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform↑ eine Zahlungsfrist 
setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wochen 
betragen.

Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs des Folgebei-
trags

(4) Für einen Versicherungsfall↑, der nach Ablauf 
der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermin-
dert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei 
Eintritt des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in 
Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits 
mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
haben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträ-
gen, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die 
Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie 
wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, 
wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zah-
lung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir 
Sie ebenfalls hinweisen.

Nachzahlungsmöglichkeit

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch 
dann noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirk-
sam geworden ist. Nachzahlen können Sie nur 

– innerhalb eines Monats nach der Kündigung,

– oder, wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündi-
gung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungs-
frist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein 
verminderter Versicherungsschutz.

§ 12 Wie können Sie die Guthabenaufteilung und 
die Zuführungsaufteilung der Fonds än-
dern?

Änderung der Guthabenaufteilung (Shift)

(1) Sie können jederzeit während der Aufschub-
zeit↑ in Textform↑ verlangen, dass der €-Wert Ihres 
Fondsguthabens nach einer von Ihnen neu festzulegen-
den prozentualen Aufteilung in ganzen Prozentsätzen 
auf die Fonds verteilt wird. Sie können aus allen zum 
Zeitpunkt der Änderung von uns für Ihren Vertrag ange-
botenen Fonds auswählen. Die Umrechnung des 
Fondsguthabens erfolgt zum Stichtag (§ 4) zum Rück-
nahmepreis der Fondsanteile. Die Änderung der Gutha-
benaufteilung ist kostenfrei.

Änderung der Zuführungsaufteilung (Switch)

(2) Sie können jederzeit während der Aufschub-
zeit↑ in Textform↑ verlangen, dass ab dem ersten Bör-
sentag↑ des nächsten Monats künftige Zuführungen in 
die Fonds nach einer von Ihnen neu festzulegenden 
prozentualen Aufteilung in ganzen Prozentsätzen erfol-
gen.Sie können maximal 20 aus allen zum Zeitpunkt der 
Änderung von uns für Ihren Vertrag angebotenen Fonds 
auswählen, wobei auf jeden Fonds mindestens 5 % ent-
fallen müssen. Die Änderung der Zuführungsaufteilung 
ist kostenfrei.

Gesamtanzahl der Fonds

(3) Die Gesamtanzahl der innerhalb eines Ver-
trags gehaltenen Fonds darf 40 nicht überschreiten.

Für Versicherungen mit Einmalbeitrag↑ gilt zusätzlich 
Absatz (4):

Aktives Einstiegsmanagement

(4) Haben Sie das Umschichtungsverfahren Akti-
ves Einstiegsmanagement in Ihren Vertrag eingeschlos-
sen, wird Ihr Fondsguthaben, wie von Ihnen beantragt, 
umgeschichtet. Dabei wird der am ersten Börsentag↑ 
des jeweiligen Monats festgestellte Rücknahmepreis der 
Fondsanteile zu Grunde gelegt.

Sie können das Aktive Einstiegsmanagement bis zum 
20. eines jeden Monats mit Wirkung zum ersten Börsen-
tag des Folgemonats beenden oder eine Änderung 
beantragen. Für das Aktive Einstiegsmanagement wer-
den keine Gebühren berechnet.

Aktives Ablaufmanagement

(5) 5 Jahre vor Ende der Aufschubzeit↑ oder 
wenn Sie das rechnungsmäßige Alter↑ von 62 Jahren 
erreicht haben, frühestens jedoch 5 Jahre nach Beginn 
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der Versicherung, machen wir Ihnen ein Angebot für ein 
Aktives Ablaufmanagement.

(6) Das Aktive Ablaufmanagement vor Beginn der 
Rentenzahlung hat das Ziel, das Risiko einer Wertmin-
derung des Fondsguthabens auf Grund von Kursrück-
gängen zu verringern. Hierzu wird das Fondsguthaben 
während der gesamten Dauer des aktiven Ablaufmana-
gements nach und nach in risikoärmere Fonds (Ziel-
fonds) umgeschichtet. Es wird monatlich zum Rücknah-
mepreis der Fondsanteile umgeschichtet.

(7) Im Rahmen des aktiven Ablaufmanagements 
können Sie Folgendes mit uns vereinbaren: 

– Den Zeitpunkt, ab wann die monatlichen Umschich-
tungen durchgeführt werden sollen. 

– In welche Zielfonds umgeschichtet werden soll. 
– Den Zeitraum, in dem das Aktive Ablaufmanagement 

durchgeführt werden soll, von 12 bis maximal 60 Mo-
naten.

Diese Vereinbarungen können Sie jederzeit, spätestens 
am 20. eines Monats mit Wirkung zum nächsten Mo-
natsletzten, ändern und das Aktive Ablaufmanagement 
jederzeit beenden. Dafür werden keine Gebühren be-
rechnet. 

(8) Haben Sie das Aktive Ablaufmanagement be-
endet, können Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der in Textform↑ beantragen.

§ 13 Wie können Fonds aus unserem Angebot 
genommen werden und was passiert in die-
sem Fall?

Änderungen Ihrer Fondsauswahl

(1) Die von Ihnen für Ihre Versicherung gewählten 
Fonds können durch fremde oder unsere eigene Veran-
lassung aus dem Angebot für Ihre Versicherung genom-
men werden.

Für die Herausnahme gilt Folgendes:

Fremde Veranlassung

Ein Fonds, den Sie für Ihre Versicherung gewählt ha-
ben, kann von uns auf fremde Veranlassung aus dem 
Angebot für Ihre Versicherung genommen werden.

Beispiele hierfür sind insbesondere:

– die Auflösung oder Schließung des Fonds durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft,

– die Verschmelzung des Fonds mit anderen Fonds 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Eigene Veranlassung

Ein Fonds, den Sie für Ihre Versicherung gewählt ha-
ben, kann auch auf unsere Veranlassung aus sachli-
chem Grund aus unserem Angebot für Ihre Versiche-
rung genommen werden. In diesen Fällen können wir 
den Fonds mit Zustimmung des Verantwortlichen Aktu-
ars aus unserem Angebot entfernen.

Sachliche Gründe sind insbesondere:

– die Einstellung des Vertriebs von Investmentanteilen 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft,

– die Auswahlkriterien, von denen wir die Aufnahme ei-
nes Fonds in unser Fondsangebot üblicherweise ab-
hängig machen, werden nicht mehr erfüllt (z. B. durch 
eine erhebliche Verschlechterung bzw. einen Wegfall 
des Ratings des Fonds),

– die erhebliche Änderung von Anlagegrundsätzen ei-
nes Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft,

– die Änderung der vereinbarten Rahmenbedingungen 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (z. B. nach-
trägliche Erhebung oder Erhöhung von Gebühren),

– eine effiziente Verwaltung des Fonds durch uns ist 
nicht mehr möglich,

– die Beendigung der Kooperation mit der Kapitalver-
waltungsgesellschaft auf Veranlassung der Kapitalver-
waltungsgesellschaft,

– eine Änderung von einschlägigen Gesetzen oder auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen.

Folgen für Ihre Fondsauswahl

(2) Falls Sie einen Fonds ausgewählt haben, der 
nach Absatz (1) aus dem Angebot zu Ihrer Versicherung 
genommen wird, werden wir Sie hierüber benachrich-
tigen.

(3) Sie haben ab Zugang des Benachrichtigungs-
schreibens 6 Wochen Gelegenheit, als Ersatz andere 
Fonds aus unserem Angebot für Ihre Versicherung zu 
wählen, in die das Fondsguthaben des entfallenden 
Fonds kostenfrei umgeschichtet werden soll. Die jeweils 
aktuelle Liste der Fonds, die Sie für Ihren Vertrag wäh-
len können, ist bei uns jederzeit kostenlos erhältlich.

Geht uns innerhalb der 6-wöchigen Frist keine entspre-
chende Erklärung in Textform↑ von Ihnen zu, gilt der 
von uns genannte, dem entfallenden Fonds am ehesten 
vergleichbare, als von Ihnen ausgewählt. Auf diesen 
Fonds werden wir Sie einschließlich der Kriterien für 
dessen Auswahl in unserer Benachrichtigung ausdrück-
lich hinweisen. Den Fondswechselstichtag werden wir 
Ihnen ebenfalls in unserer Benachrichtigung mitteilen. 
Wir werden Sie nochmals ausdrücklich darauf hinwei-
sen, dass für den Fall, dass Sie sich nicht innerhalb der 
6-wöchigen Frist für einen Fonds entscheiden, der von 
uns nach den vorstehenden Kriterien vorgeschlagene 
Fonds als gewählt gilt.

(4) Wenn wir Sie nicht rechtzeitig informieren kön-
nen, dass die Ausgabe von Fondsanteilen kurzfristig be-
schränkt, ausgesetzt oder endgültig eingestellt worden 
ist, oder ein Fonds auf fremde Veranlassung aus dem 
Angebot genommen wird, werden wir Ihre für die Anlage 
vorgesehenen Beitragsteile in den von uns vorgesehe-
nen Ersatzfonds anlegen. Sie haben dann das Recht, 
einen kostenlosen Fondswechsel nach § 12 durchzufüh-
ren.
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§ 14 Welche Folgen hat die Beschränkung, Aus-
setzung oder endgültige Einstellung der 
Ausgabe oder der Rücknahme von Invest-
mentanteilen für Ihren Vertrag?

Ausgabe von Investmentanteilen

(1) Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Ausgabe von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthalte-
nen Fonds beschränkt, aussetzt oder endgültig einstellt, 
ist dies ein sachlicher Grund nach § 13, der uns berech-
tigt, diesen Fonds aus unserem Angebot zu entfernen.

Sie können während der Beschränkung, Aussetzung 
und bei endgültiger Einstellung der Ausgabe von Fonds-
anteilen eines Investmentfonds nicht verlangen, dass Ih-
re künftigen Beiträge in Anteilen dieses Investmentfonds 
angelegt werden.

Rücknahme von Investmentanteilen

(2) Wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Rücknahme von Anteilen eines in Ihrem Vertrag enthal-
tenen Fonds beschränkt, aussetzt oder endgültig ein-
stellt, informieren wir Sie. Diese Beschränkung, Ausset-
zung oder endgültige Einstellung kann auch Auswirkun-
gen auf die in Ihrem Vertrag vereinbarten Rechte haben.

Folgen für Leistungen und Rückkauf

(3) Bei Leistung (siehe § 2) oder Rückkauf (siehe 
§ 15) kann der Rücknahmepreis zur Ermittlung des Wer-
tes einer Anteileinheit nicht angesetzt werden, da wir die 
Anteile nicht an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu-
rückgeben können. In diesen Fällen bieten wir an, die 
entsprechenden Anteileinheiten an Stelle der sonst vor-
gesehenen Geldleistung auf ein Depot Ihrer Wahl zu 
übertragen. Nehmen Sie dieses Angebot nicht an, wer-
den wir den Wert einer Anteileinheit anhand des aktuel-
len Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann 
auf Grund der verminderten Veräußerbarkeit der Fonds-
anteile geringer sein, als der zuletzt von der Kapitalver-
waltungsgesellschaft gestellte Rücknahmepreis. Diese 
Wertminderung kann auch zu einem Totalverlust führen.

Folgen für den flexiblen Leistungsbeginn

(4) Das nach vorne Verlegen des Beginns der 
Rentenzahlung (§ 3 Absatz (2)) kann nicht verlangt wer-
den, da wir die Anteile nicht an die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft zurückgeben können und somit der Rück-
nahmepreis zur Ermittlung des Wertes einer Anteilein-
heit nicht angesetzt werden kann.

Folgen für die Teilzahlung

(5) Teilzahlungen sind während der Beschrän-
kung, Aussetzung und bei endgültiger Einstellung der 
Rücknahme von Fondsanteilen eines Investmentfonds 
nicht möglich.

Folgen für Shift/Switch

(6) Sie können während der Beschränkung, Aus-
setzung und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme 
oder Ausgabe von Fondsanteilen eines Investmentfonds 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Neuver-
teilung des €-Werts des Fondsguthabens dieses Invest-
mentfonds (§ 12 Absatz (1)) nicht verlangen.

Sie können während der Beschränkung, Aussetzung 
und bei endgültiger Einstellung der Rücknahme oder 
Ausgabe von Fondsanteilen eines Investmentfonds 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht verlan-
gen, dass Ihre künftigen Beiträge in Anteilen dieses In-
vestmentfonds angelegt (§ 12 Absatz (2)) werden.

§ 15 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen 
und welche Leistung erbringen wir?

Kündigung 

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode↑ (siehe 
§ 9 Absatz (2)) in Textform↑ kündigen. Nach Beginn der 
Rentenzahlung können Sie nicht mehr kündigen.

Teilweise Kündigung

(2) Die teilweise Kündigung ist nur wirksam, wenn 
für den verbleibenden Vertrag

– ein Rückkaufswert von mindestens 1.000 € vorhanden 
ist 

– der fortzuzahlende Beitrag, ohne den Beitrag für Zu-
satzversicherungen, den Mindestbetrag von jährlich 
600 € nicht unterschreitet und

– die Beitragssumme, ohne den Beitrag für Zusatzversi-
cherungen, mindestens 6.000 € beträgt. 

Bei einer teilweisen Kündigung entnehmen wir den aus-
zuzahlenden Betrag dem Fondsguthaben. Dabei erfolgt 
die Entnahme aus den Fonds entsprechend der Auftei-
lung des Fondsguthabens auf die Fonds.

Bei einer teilweisen Kündigung gelten die folgenden Re-
gelungen nur für den gekündigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

(3) Nach Kündigung zahlen wir

– den Rückkaufswert (siehe Absatz (4)),
– vermindert um den Abzug (siehe Absatz (5) bis (9)).

Beitragsrückstände werden vom Auszahlungsbetrag ab-
gezogen.

Rückkaufswert

(4) Der Rückkaufswert ist nach § 169 VVG der 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
mit den Rechnungsgrundlagen↑ der Beitragskalkulation 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode↑ be-
rechnete Zeitwert der Versicherung. Der Zeitwert ent-
spricht dem Fondsguthaben zum Stichtag (§ 4). 

Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ ist 
der Rückkaufswert jedoch mindestens der Betrag des 
Fondsguthabens, das sich bei gleichmäßiger Verteilung 
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die 
ersten fünf Vertragsjahre ergibt (siehe § 18 Absatz (2)). 
Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer↑ kürzer als 
fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitrags-
zahlungsdauer. Wir beachten dabei die aufsichtsrechtli-
chen Höchstzillmersätze.
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Abzug

(5) Wir nehmen von dem nach Absatz (4) ermittel-
ten Rückkaufswert einen Abzug in Höhe von 50 € vor.

Mit dem Abzug gleichen wir die Veränderung der Risiko-
lage des verbleibenden Versichertenbestandes aus; zu-
dem wird damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Ri-
sikokapital vorgenommen. Weitere Erläuterungen sowie 
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug fin-
den Sie im Anhang zu den Versicherungsbedingungen.

Zulässigkeit des vereinbarten Abzugs 

(6) Der Abzug ist zulässig, wenn seine Höhe an-
gemessen ist. Sie können von uns verlangen, dass wir 
Ihnen die Angemessenheit der Höhe des Abzugs nach-
weisen.

Wenn Sie uns daraufhin nachweisen, dass der Abzug in 
Ihrem konkreten Fall geringer sein muss, wird er ent-
sprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, 
dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ent-
fällt er.

Wegfall des Abzugs

(7) Der Abzug entfällt bei Versicherungen mit lau-
fender Beitragszahlung↑,

– wenn die versicherte Person↑ das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und 

– die restliche Beitragszahlungsdauer↑ höchstens 
5 Jahre beträgt. 

(8) Der Abzug entfällt bei durch vorzeitige Einstel-
lung der Beitragszahlung beitragsfrei gestellten Versi-
cherungen,

– wenn die versicherte Person↑ das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und 

– die restliche Beitragszahlungsdauer↑ höchstens 
5 Jahre beträgt. 

Dabei wird die Beitragszahlungsdauer zu Grunde
gelegt, die vor der vorzeitigen Einstellung der Beitrags-
zahlung vereinbart war.

(9) Der Abzug entfällt bei Versicherungen mit Ein-
malbeitrag↑,

– wenn die versicherte Person↑ das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und

– die restliche Aufschubzeit↑ höchstens 5 Jahre beträgt.

Art unserer Leistung

(10) Den Auszahlungsbetrag erbringen wir grund-
sätzlich in Geld. Der Anspruchsberechtigte kann verlan-
gen, dass ihm stattdessen die Fondsanteile zum Stich-
tag (§ 4) übertragen werden sollen. Der Anspruchsbe-
rechtigte muss uns seine Entscheidung unverzüglich 
mitteilen. Ein Fondsguthaben unter 1.000 € erbringen 
wir als Geldleistung. Wir behalten uns vor, nur ganze 
Anteile zu übertragen und den Wert gebrochener Anteile 
auszuzahlen.

Folgen der Kostenverrechnung

(11) In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist 
wegen der Verrechnung von Kosten (insbesondere 
Abschluss- und Vertriebskosten, aber auch übrige 
Kosten, siehe § 18) nur ein geringer Rückkaufswert 
vorhanden. Der Rückkaufswert erreicht auch in den 
Folgejahren daher nicht unbedingt die Summe der 
eingezahlten Beiträge. Nähere Informationen zum 
Rückkaufswert und in welchem Ausmaß er garan-
tiert ist, können Sie der Verbraucherinformation ent-
nehmen.

Keine Beitragsrückzahlung

(12) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie 
nicht verlangen.

§ 16 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei 
stellen und welche Auswirkungen hat dies 
auf unsere Leistungen?

Beitragsfreistellung

(1) An Stelle einer Kündigung nach § 15 Absatz 
(1) können Sie zu dem dort genannten Termin in Text-
form↑ verlangen, ganz oder teilweise von der Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden.

(2) Bei vollständiger oder teilweiser Beitragsfreis-
tellung wandelt sich der Vertrag ganz oder teilweise in ei-
ne beitragsfreie Versicherung um.

Vollständige Beitragsfreistellung

(3) Haben Sie die vollständige Befreiung von der 
Beitragszahlungspflicht verlangt, ist dies nur wirksam, 
wenn

– nach der Beitragsfreistellung ein Rückkaufswert von 
mindestens 1.000 € vorhanden ist und 

– zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung die erreichte 
Beitragssumme, ohne den Beitrag für Zusatzversiche-
rungen, mindestens 6.000 € beträgt.

Teilweise Beitragsfreistellung

(4) Haben Sie eine teilweise Befreiung von der 
Beitragszahlungspflicht verlangt, ist dies nur wirksam, 
wenn nach der teilweisen Beitragsfreistellung

– ein Rückkaufswert von mindestens 1.000 € vorhanden 
ist,

– der fortzuzahlende Beitrag, ohne den Beitrag für Zu-
satzversicherungen, den Mindestbetrag von jährlich 
600 € nicht unterschreitet und 

– die Beitragssumme, ohne den Beitrag für Zusatzversi-
cherungen, mindestens 6.000 € beträgt.

(5) Bei der Beitragsfreistellung wird der nach § 15 
Absatz (4) vorhandene Rückkaufswert Ihrer Versiche-
rung zu Grunde gelegt. Der Rückkaufswert wird um 
rückständige Beiträge herabgesetzt.

Abzug

(6) Bei Beitragsfreistellung erfolgt kein Abzug 
nach § 15 Absatz (5). Kündigen Sie die beitragsfrei ge-
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stellte Versicherung, wird ein Abzug nach § 15 Absatz 
(5), (6) und (9) fällig.

Wiederinkraftsetzung

(7) Die beitragsfrei gestellte Versicherung können 
Sie innerhalb der ersten 3 Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Beitragsfreistellung wieder in Kraft setzen.

Dabei legen wir die für Ihren Vertrag geltenden Rech-
nungsgrundlagen↑ zu Grunde.

Bei der Wiederinkraftsetzung können Sie die nicht ge-
zahlten Beiträge in einem Betrag ganz oder teilweise 
nachzahlen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, entsprechend hö-
here laufende Beiträge bis zum Ende der Beitragszah-
lungsdauer↑ zu vereinbaren.

§ 17 Können Sie eine Teilzahlung erhalten?

(1) Vor Beginn der Rentenzahlung können Sie in 
Textform↑ zum Monatsende Teilzahlungen aus dem 
Fondsguthaben verlangen (Stichtag siehe § 4). Voraus-
setzung dafür ist, dass nach der Teilzahlung

– ein Rückkaufswert von mindestens 1.000 € vorhanden 
ist und

– die Beitragssumme, ohne den Beitrag für Zusatzversi-
cherungen, mindestens 6.000 € beträgt.

Die Beitragszahlungsweise (§ 9) und die Höhe der lau-
fenden Beiträge ändern sich nicht.

(2) Wir nehmen keinen Abzug vor.

§ 18 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags ver-
rechnet?

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es 
handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie 
um übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbe-
sondere Abschlussprovisionen für den Versicherungs-
vermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebskosten z. B. die Kosten für die Antragsprüfung und 
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung 
stehen, sowie Werbeaufwendungen. 

Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere die Ver-
waltungskosten.

Die Kosten sind von Ihnen zu tragen. Sie sind bei der 
Tarifkalkulation berücksichtigt und müssen von Ihnen 
daher nicht gesondert gezahlt werden.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ gilt 
zusätzlich Absatz (2) und (3):

(2) Ein Teil der Abschluss- und Vertriebskosten 
wird den Beiträgen der ersten 5 Jahre entnommen. Die 
Entnahme erfolgt in gleichbleibenden Beträgen. Ist die 
Beitragszahlungsdauer↑ kürzer als 5 Jahre, erfolgt die 
Entnahme dieser Abschluss- und Vertriebskosten in 

gleichbleibenden Beträgen über die gesamte Beitrags-
zahlungsdauer.

(3) Der andere Teil der Abschluss- und Vertriebs-
kosten wird den laufenden Beiträgen der gesamten Bei-
tragszahlungsdauer entnommen. Die übrigen Kosten 
fallen während der Vertragslaufzeit an und werden aus 
den laufenden Beiträgen der gesamten Beitragszah-
lungsdauer↑ finanziert.

Für Versicherungen mit Einmalbeitrag↑ gilt zusätzlich 
Absatz (4):

(4) Die Abschluss- und Vertriebskosten werden 
dem Einmalbeitrag entnommen. Die übrigen Kosten fal-
len während der Vertragslaufzeit an und werden aus 
dem Einmalbeitrag finanziert.

(5) Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und 
Vertriebskosten sowie der übrigen Kosten und der darin 
enthaltenen Verwaltungskosten sind in der Werteüber-
sicht unter dem Abschnitt „Informationen zu den Kosten“ 
jeweils separat ausgewiesen.

(6) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur 
Folge, dass

– bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträ-
ge für einen Rückkaufswert (siehe § 15) oder zur Bil-
dung der beitragsfreien Rente (siehe § 16) vorhanden 
sind.

– bei Versicherungen mit Einmalbeitrag↑ nicht der ge-
samte Einmalbeitrag für einen Rückkaufswert vorhan-
den ist (siehe § 15).

§ 19 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert 
in Rechnung? 

(1) Falls aus von Ihnen veranlassten Gründen bei 
uns zusätzliche Kosten entstehen, erheben wir dafür 
pauschale Gebühren. Die Gebühren ziehen wir vom 
Wert des Vertrags ab, sobald die zusätzlichen Kosten 
entstanden sind. Falls uns eine Einzugsermächtigung 
vorliegt, können wir die Gebühren auch von dem uns 
angegebenen Konto einziehen.

(2) Diese Gebühren werden wir jährlich überprü-
fen und gegebenenfalls neu festsetzen. Die jeweils ak-
tuellen Gebührenbestimmungen können Sie bei uns an-
fordern. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den im 
Anschluss an diese Bedingungen folgenden Gebühren-
bestimmungen, die Bestandteil des Vertrags sind.

(3) Wir haben uns bei der Bemessung der jeweili-
gen pauschalen Gebühr an dem bei uns regelmäßig 
entstehenden Aufwand orientiert. Die Höhe der Gebühr 
ist zulässig, wenn ihre Höhe angemessen ist. Sie kön-
nen von uns verlangen, dass wir Ihnen die Angemes-
senheit der Höhe der Gebühr nachweisen.

Wenn Sie uns daraufhin nachweisen, dass die Gebühr 
der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird 
sie entsprechend herabgesetzt.
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Wenn Sie uns nachweisen, dass die bei der Bemessung 
zu Grunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem 
Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Gebühr.

§ 20 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung 
verlangt wird?

(1) Wird eine Leistung aus dem Vertrag bean-
sprucht, können wir verlangen, dass uns der Versiche-
rungsschein und ein Zeugnis über den Tag der Geburt 
der versicherten Person↑ vorgelegt werden.

(2) Vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung können 
wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung dar-
über verlangen, dass die versicherte Person↑ noch lebt.

(3) Der Tod der versicherten Person↑ muss uns 
unverzüglich mitgeteilt werden. Außer dem Versiche-
rungsschein ist uns eine amtliche, Alter und Geburtsort 
enthaltende Sterbeurkunde einzureichen.

(4) Wir können weitere Nachweise (z. B. Erb-
schein) und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich 
ist, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten 
hierfür muss diejenige Person tragen, die die Leistung 
beansprucht.

Fälligwerden der Leistungen

(5) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir 
die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalls↑ und des Umfangs unserer 
Leistungspflicht notwendig sind.

(6) Wenn Sie eine der genannten Pflichten nicht 
erfüllen, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht fest-
stellen können, ob oder in welchem Umfang wir leis-
tungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann somit da-
zu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

Form der Leistungen und Gefahrtragung

(7) Die Leistungen erbringen wir in Form von 
Banküberweisungen. Bei Überweisungen von Leistun-
gen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes trägt die empfangsberechtigte Person die damit 
verbundene Gefahr.

Leistung in Anteilen

(8) Bei Leistungen in Anteilen hat uns der Emp-
fangsberechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die 
Anteile übertragen können. Für die Gefahrtragung gilt 
Absatz (7) entsprechend.

§ 21 Welche Bedeutung hat der Versiche-
rungsschein?

(1) Wir können Ihnen den Versicherungsschein in 
Textform↑ (z. B. Papierform, E-Mail) übermitteln. Stellen 
wir diesen in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde 
vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen. 

(2) Den Inhaber der Urkunde können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu 
verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu neh-

men. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber 
der Urkunde seine Berechtigung nachweist.

§ 22 Wer erhält die Leistung?

(1) Als unser Versicherungsnehmer↑ können Sie 
bestimmen, wer die Leistung erhält. Gegebenenfalls be-
darf es hierzu zusätzlich der Zustimmung Dritter. Wenn 
Sie keine Bestimmung treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

(2) Sie können uns widerruflich oder unwiderruf-
lich eine andere Person benennen, die die Leistung er-
halten soll (Bezugsberechtigter↑).

Widerrufliches Bezugsrecht

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, er-
wirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung 
erst mit dem Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls↑. 
Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt 
des jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerrufen. 
Wenn wir Renten zahlen, tritt mit jeder Fälligkeit einer 
Rente ein eigener Versicherungsfall ein.

Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die 
Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen 
ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung 
des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert wer-
den.

Abtretung und Verpfändung

(3) Sie können das Recht auf die Leistung bis 
zum Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalls↑ grund-
sätzlich ganz oder teilweise an Dritte abtreten und ver-
pfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich 
sind.

Anzeige

(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Be-
zugsrechts (Absatz (2)) sowie die Abtretung und die 
Verpfändung (Absatz (3)) sind uns gegenüber nur und 
erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Be-
rechtigten in Textform↑ angezeigt worden sind. Der bis-
herige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versi-
cherungsnehmer↑. Es können aber auch andere Perso-
nen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfügungen (z. B. 
unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Ver-
pfändung) getroffen haben.

§ 23 Wie können Sie den Wert Ihrer Versiche-
rung erfahren?

(1) Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie 
von uns jährlich, erstmals nach Ablauf des ersten Versi-
cherungsjahres↑, eine Mitteilung, der Sie Ihr Fondsgut-
haben entnehmen können; der Wert des Fondsgutha-
bens wird in Fondsanteilen und als €-Betrag aufgeführt.
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(2) Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie 
von uns jährlich, erstmals ein Jahr nach Beginn der 
Rentenzahlung, eine Mitteilung über den Stand der Ver-
sicherung.

(3) Auf Wunsch geben wir Ihnen diese Werte je-
derzeit an.

§ 24 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift 
und Ihres Namens?

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie 
uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu 
richtende Erklärung (z. B. Setzen einer Zahlungsfrist) 
mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte 
Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklä-
rung 3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen 
Briefs als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Ver-
sicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und 
Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

(2) Bei Änderung Ihres Namens oder Ihrer Firma 
gilt Absatz (1) entsprechend.

(3) Sollten Sie Ihren Wohnsitz↑ von der Bundes-
republik Deutschland in einen anderen Staat verlegen, 
müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Auch jede 
weitere Wohnsitzverlegung in ein anderes Land müssen 
Sie uns mitteilen.

(4) Entsteht durch Ihre steuerliche Ansässigkeit 
im Ausland für uns eine Steuerabführungsverpflichtung 
für eine Steuer, deren Steuerschuldner Sie sind (z. B. 
Steuer auf Versicherungsbeiträge), sind wir berechtigt, 
diese von uns abgeführten Beträge von Ihnen zurückzu-
fordern und die zukünftigen Versicherungsbeiträge an-
zupassen.

§ 25 Welche weiteren Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichten haben Sie?

(1) Sofern wir auf Grund gesetzlicher Regelungen 
zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung 
von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflich-
tet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen

– bei Vertragsabschluss, 
– bei Änderung nach Vertragsabschluss oder 
– auf Nachfrage 

unverzüglich zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur 
Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Perso-
nen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhe-
bungen und Meldungen maßgeblich ist.

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Ab-
satz (1) sind Umstände, die für die Beurteilung

– Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit und
– der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die 

Rechte an ihrem Vertrag haben und
– der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfän-

gers

maßgebend sein können.

Dazu zählen die Staatsangehörigkeit, die deutsche oder 
ausländische(n) Steueridentifikationsnummer(n), das 
Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz↑. 

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informatio-
nen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzei-
tig zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer 
entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden 
wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder 
ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, 
wenn gegebenenfalls keine steuerliche Ansässigkeit 
im Ausland besteht.

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten 
gemäß den Absätzen (1) und (2) kann dazu führen, 
dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt so-
lange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer ge-
setzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur 
Verfügung gestellt haben.

§ 26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag An-
wendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung.

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand?

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-
gen uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk un-
ser Sitz liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz↑ 
haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort 
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie 
eine juristische Person sind, ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Nie-
derlassung haben.

(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
Sie müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für 
Ihren Wohnsitz↑ zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohn-
sitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
maßgeblich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz 
oder Ihre Niederlassung haben.

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz↑, Ihren Sitz, Ihre 
Niederlassung oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-
halts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag 
die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren 
Sitz haben.

§ 28 Wann können Bestimmungen für Ihren Ver-
trag geändert werden?

Ersetzung unwirksamer Bestimmungen

(1) Unwirksame Bestimmungen können wir nach 
§ 164 Absatz (1) VVG mit Wirkung für bestehende Ver-
träge durch neue Regelungen ersetzen, falls die Unwirk-
samkeit durch eine höchstrichterliche Entscheidung 
oder einen bestandskräftigen Verwaltungsakt festge-
stellt wurde. 
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(2) Die Änderung muss zur Fortführung des Ver-
trags notwendig sein oder das Festhalten an dem Ver-
trag ohne neue Regelung stellt für eine Vertragspartei 
auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen 
Vertragspartei eine unzumutbare Härte dar. Die neue 
Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer↑ 
angemessen berücksichtigt.

Wirksamwerden der Änderung

(3) Die neue Regelung nach Absatz (1) wird zwei 
Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür 
maßgeblichen Gründe Ihnen mitgeteilt worden sind, 
Vertragsbestandteil.

§ 29 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie 
mit uns einmal nicht zufrieden sind?

(1) Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zu-
frieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht 
zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, 
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgenden Be-
schwerdemöglichkeiten offen.

Versicherungsombudsmann e.V.

(2) Wenn Sie Verbraucher sind können Sie sich 
an den Versicherungsombudsmann e.V. wenden.

– Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632
10006 Berlin 

– E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
– Internet: www.versicherungsombudsmann.de
– Telefon: 0800 3696000
– Fax: 0800 3699000

(3) Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine 
unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Versicherungsaufsicht

(4) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrie-
den oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Ver-
tragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für 
uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsun-
ternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

– E-Mail: poststelle@bafin.de
– Telefon: 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle 
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden 
kann.

Rechtsweg

(5) Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten.

Unser Beschwerdemanagement

(6) Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit 
auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerdestelle 
steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Sie erreichen diese 
derzeit wie folgt:

– online: www.stuttgarter.de/service/lob-tadel
– per Brief an die: Stuttgarter Lebensversicherung a.G., 

70135 Stuttgart
– per E-Mail an: info@stuttgarter.de
– per Fax an: 0711 665-1516
– per Telefon an: 0711 665-67
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Gebührenbestimmungen
zur fondsgebundenen Rentenversicherung mit Ga-

rantie und den Zusatztarifen

(Stand Januar 2026)

Nach § 19 können wir folgende pauschale Gebühren 
erheben:

– Vom Versicherungsnehmer↑ zu vertretende Rückläu-
fer im Lastschriftverfahren: 7,50 € 

– Mahnverfahren wegen Beitragsrückständen (§§ 37 
und 38 VVG): 7,50 € 

– Ermittlung der Anschrift des Versicherungsnehmers:
10,00 € 

 
– Ersatz-Versicherungsschein ausstellen: 20,00 € 

– Vertragsänderung mit Nachtrag: 40,00 €
 

– Übertragung der Fondsanteile der Versicherung an 
Stelle der Auszahlung des Geldwertes: 100,00 €

– Abtretung/Verpfändung an gewerbliche Gebrauchtpo-
licenhändler: 150,00 €

53oG[.1]_0126
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Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen

– Erläuterungen und Hinweise zur Überschussbeteiligung
für die Rentenversicherung –

Wie entstehen Überschüsse und Bewertungsreserven und wie werden die Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit daran beteiligt?

Die Darstellung der Überschussbeteiligung für die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit gliedert sich wie folgt:

– Quellen, aus denen die Überschüsse stammen (Absatz (1))  
– Verfahren (Absatz (2))
– Beteiligung an den Bewertungsreserven (Absatz (3) und (4))

Quellen, aus denen die Überschüsse stammen

(1) Die Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen entstehen:

– aus den Kapitalerträgen (a),
– aus dem Risikoergebnis (b) und
– aus dem übrigen Ergebnis (c).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an diesen Überschüssen; dabei beachten wir die Ver-
ordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) in der je-
weils geltenden Fassung.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrags an den Überschüssen ergeben sich hieraus noch 
nicht.

a) Kapitalerträge

Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Min-
destzuführungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser Verordnung ge-
nannten Prozentsatz. In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Absatz 
(3) Mindestzuführungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge finanziert, die für die garantierten 
Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer.  

Die Mindestzuführungsverordnung sieht jedoch vor, dass das Risikoergebnis und das übrige Ergebnis mit einem negati-
ven Ergebnis aus den Kapitalerträgen verrechnet wird, wenn die Kapitalerträge nicht ausreichen, um die garantierten 
Versicherungsleistungen zu finanzieren (§ 4 Absatz (3) und (3a) Mindestzuführungsverordnung).

b) Risikoergebnis

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn die Sterblichkeit und die Lebenserwartung niedriger sind als 
bei der Tarifkalkulation angenommen. In diesem Fall müssen wir weniger Renten oder weniger Leistungen für Todesfäl-
le (sofern vereinbart) zahlen als ursprünglich angenommen und können daher die Versicherungsnehmer an dem entste-
henden Risikoergebnis beteiligen.

An diesen Überschüssen werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsver-
ordnung (§ 4 Absatz (4)) grundsätzlich zu mindestens 90 % beteiligt.

c) Übriges Ergebnis

Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispielsweise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der 
Tarifkalkulation angenommen. Am übrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung 
der Mindestzuführungsverordnung (§ 4 Absatz (5)) grundsätzlich zu mindestens 50 % beteiligt.
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Verfahren

(2) Die auf die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit entfallenden Überschüsse führen wir der Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung zu, aus der die festgelegten Überschüsse für die einzelnen Verträge entnommen werden.
Diese Rückstellung dient dazu, Schwankungen der Überschüsse auszugleichen. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung verwendet werden.

Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 140 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dürfen wir, soweit die Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht auf be-
reits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung des § 140 VAG können wir im Interesse der 
Versicherten die Rückstellung für Beitragsrückerstattung heranziehen, um

– einen drohenden Notstand abzuwenden,
– unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Verträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen 

der Verhältnisse zurückzuführen sind oder
– die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht 

nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen. 

Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-
lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände verursachungsorientiert.

Beteiligung an den Bewertungsreserven 

(3) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige 
Ausschläge an den Kapitalmärkten auszugleichen.

Wir beteiligen Sie nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften an den Bewertungsreserven. Hierzu ermitteln 
wir die Höhe der Bewertungsreserven laufend neu. Den so ermittelten Wert ordnen wir den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zu. 

Bei dieser Versicherung fallen vor Beginn der Rentenzahlung keine Bewertungsreserven an. Der Vertrag wird durch die 
Anlage der Beiträge in Fondsanteile unmittelbar an deren Wertentwicklung beteiligt. 

Nach Beginn der Rentenzahlung beteiligen wir Sie an vorhandenen Bewertungsreserven. 

(4) Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den 
Versicherungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Anh_ÜA_ 53oG, 53oG.1, 53Kdo_01/26
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Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen
zum Abzug bei Kündigung Ihrer Versicherung

- Ergänzend zu der Abzugsregelung bei Kündigung werden die dort genannten Gründe für den Abzug nachfolgend nä-
her erläutert:

Veränderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, dass die Risikogemeinschaft sich aus Versicherungs-
nehmern mit unterschiedlich hohem Risiko zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Risiko die Risikoge-
meinschaft eher verlassen als Personen mit einem hohen Risiko (Risikogegenauslese), wird in Form eines kalku-
latorischen Ausgleichs sichergestellt, dass der Risikogemeinschaft durch die vorzeitige Vertragskündigung kein
Nachteil entsteht.

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist möglich,
weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung
gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Solvenzmitteln beste-
hender Verträge. Während der Laufzeit muss der Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Ver-
tragskündigung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand verloren und müssen deshalb im Rahmen
des Abzugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital ist regelmäßig für alle Versicherungsneh-
mer die günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und Garantien, da eine Finanzierung über externes
Kapital wesentlich teurer wäre.

Für Verträge mit laufender Beitragszahlung Y gilt zusätzlich:

- Im Falle der Beitragsfreistellung wird kein Abzug nach § 169 VVG vorgenommen. Bei Kündigung eines beitragsfrei
gestellten Vertrags fällt dagegen ein Abzug nach § 169 VVG an.
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Wenn Sie ein gemanagtes Portfolio gewählt haben, gelten die nachfolgenden Besonderen 
Bedingungen:

Besondere Bedingungen 
- Gemanagte Portfolios -

Inhaltsverzeichnis

§   1 Wie ist das Verhältnis zu den Allgemeinen Bedingungen?
§   2 Was ist ein gemanagtes Portfolio und wie wird es angepasst?
§   3 Wie können Sie die Zusammensetzung Ihres gemanagten Portfolios erfahren?
§   4 Welche Regelungen gelten für die Fondsauswahl? 
§   5 Wie können Sie Ihr gemanagtes Portfolio wechseln?
§   6 Wie können gemanagte Portfolios aus unserem Angebot genommen werden und was passiert

in diesem Fall? 

§ 1 Wie ist das Verhältnis zu den Allgemeinen 
Bedingungen?

Soweit in diesen Besonderen Bedingungen nichts Ab-
weichendes vereinbart ist, gelten die Allgemeinen 
Bedingungen

§ 2 Was ist ein gemanagtes Portfolio und wie 
wird es angepasst?

(1) Ein gemanagtes Portfolio im Sinne dieser Be-
sonderen Bedingungen besteht aus verschiedenen 
Fonds. Wir legen fest, welche Fonds für Ihr gemanagtes 
Portfolio zur Verfügung stehen. Die Zusammensetzung 
des gemanagten Portfolios und die prozentuale Auftei-
lung der Fonds innerhalb des gemanagten Portfolios 
wird von einem automatisierten Verfahren gesteuert.

(2) Ziel des Verfahrens ist, das Risikoprofil des ge-
managten Portfolios möglichst konstant zu halten. Da 
sich die Kapitalmarktsituation immer wieder verändert, 
überprüft das Verfahren in regelmäßigen Abständen, ob 
das Risikoprofil des gemanagten Portfolios noch einge-
halten wird. Ist dies nicht der Fall, wird das gemanagte 
Portfolio angepasst.

(3) Die Möglichkeiten für die Anpassung des ge-
managten Portfolios durch das automatisierte Verfahren 
sind insbesondere: 
- die Änderung der prozentualen Aufteilung der Fonds, 
- den Austausch von Fonds,
- die Aufnahme von weiteren Fonds und
- die Herausnahme von vorhandenen Fonds.

(4) Die Abstände der Überprüfungen nach Ab-
satz (2) werden von uns festgelegt und können sich än-
dern. Sie erfolgen jedoch mindestens jährlich. Die aktu-
elle Festlegung können Sie bei uns anfordern oder auf 
unserer Internetseite nachlesen.

(5) Die Anpassungen gemäß Absatz (2) dienen al-
lein der Einhaltung des Risikoprofils des gemanagten 
Portfolios und nicht der Renditesteigerung oder Verlust-
minimierung. Die Anpassungen können zu einer günsti-
geren aber auch zu einer ungünstigeren Entwicklung 
des gemanagten Portfolios führen.

(6) Sie haben die Chance, insbesondere bei 
Kurssteigerungen der Fonds Ihres gemanagten 
Portfolios, einen Wertzuwachs zu erzielen. Auch bei 
der Anlage in einem gemanagten Portfolio tragen 
Sie bei Kursrückgängen das Risiko einer Wertmin-
derung bis hin zum Totalverlust.

(7) Wenn Sie ein gemanagtes Portfolio wählen, 
- können Sie hierfür kein Ausgleichsmanagement nach 

den Besonderen Bedingungen für das Ausgleichsma-
nagement oder Rebalancing für die fondsgebundene 
Rentenversicherung vereinbaren und 

- ein vereinbartes Ausgleichsmanagement endet.

§ 3 Wie können Sie die Zusammensetzung 
Ihres gemanagten Portfolios erfahren?

(1) Sie werden in der jährlichen Mitteilung zu Ihren 
Vertragswerten über den Wert der Fondsanteile sowie 
den Wert des Fondsguthabens Ihres gemanagten Port-
folios informiert.

(2) Informationen zur aktuellen Zusammensetzung 
des gemanagten Portfolios und zur prozentualen Auftei-
lung der Fonds innerhalb des gemanagten Portfolios 
können Sie jederzeit bei uns anfordern oder auf unserer 
Internetseite nachlesen.

§ 4 Welche Regelungen gelten für die 
Fondsauswahl? 

(1) Die Regelungen zur Änderung der Guthaben-
aufteilung (Shift) oder zur Änderung der Zuführungsauf-
teilung (Switch) nach § 12 Allgemeine Bedingungen gel-
ten nicht für die Fonds innerhalb des gemanagten Port-
folios.

(2) Sie können nur ein gemanagtes Portfolio in 
Ihrem Vertrag besparen oder halten.

(3) Neben dem gemanagten Portfolio können kei-
ne weiteren Fonds bespart oder gehalten werden. Aus-
genommen hiervon sind das Aktive Einstiegsmanage-
ment und das Aktive Ablaufmanagement (siehe § 12 der 
Allgemeinen Bedingungen).
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§ 5 Wie können Sie Ihr gemanagtes Portfolio 
wechseln?

Wechsel in ein anderes gemanagtes Portfolio

(1) Sie können jederzeit während der Aufschub-
zeit↑ in Textform↑ verlangen, dass der €-Wert Ihres 
Fondsguthabens des gemanagten Portfolios in ein an-
deres gemanagtes Portfolio übertragen wird. Sie können 
aus allen zum Zeitpunkt der Änderung von uns für Ihren 
Vertrag angebotenen gemanagten Portfolios auswählen. 
Die Umrechnung des Fondsguthabens erfolgt zum 
Stichtag (§ 4 Allgemeine Bedingungen) zum Rücknah-
mepreis der Fondsanteile. Das neu gewählte gemanag-
te Portfolio kann ein anderes Risikoprofil aufweisen.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ gilt 
zusätzlich: 

(2) Künftige Zuführungen erfolgen ebenfalls in das 
neue gemanagte Portfolio.
 
Wechsel in   Fonds im Sinne der Allgemeinen Bedin  -  
gungen

(3) Sie können jederzeit während der Aufschub-
zeit↑ in Textform↑ verlangen, dass der €-Wert Ihres 
Fondsguthabens des gemanagten Portfolios nach einer 
von Ihnen festzulegenden prozentualen Aufteilung in 
ganzen Prozentsätzen in Fonds im Sinne der Allgemei-
nen Bedingungen übertragen wird. Sie können aus allen 
zum Zeitpunkt des Wechsels von uns für Ihren Vertrag 
angebotenen Fonds auswählen. Die Umrechnung des 
Fondsguthabens erfolgt zum Stichtag (§ 4 Allgemeine 
Bedingungen) zum Rücknahmepreis der Fondsanteile. 
In diesem Fall erfolgen keine Anpassungen mehr durch 
das automatisierte Verfahren nach § 2.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung↑ gilt 
zusätzlich: 

(4) Künftige Zuführungen erfolgen nach einer von 
Ihnen festzulegenden prozentualen Aufteilung in ganzen 
Prozentsätzen in die von Ihnen gewählten Fonds. Sie 
können maximal 20 aus allen zum Zeitpunkt des Wech-
sels von uns für Ihren Vertrag angebotenen Fonds aus-
wählen, wobei auf jeden Fonds mindestens 5 % entfal-
len müssen. In diesem Fall erfolgen keine Anpassungen 
mehr durch das automatisierte Verfahren nach § 2.

§ 6 Wie können gemanagte Portfolios aus 
unserem Angebot genommen werden und 
was passiert in diesem Fall? 

(1) Das von Ihnen für Ihre Versicherung gewählte 
gemanagte Portfolio kann aus sachlichem Grund mit Zu-
stimmung des Verantwortlichen Aktuars aus dem Ange-
bot für Ihre Versicherung genommen werden.

(2) Sachliche Gründe sind insbesondere:

- Eine effiziente Verwaltung des gemanagten Portfolios 
durch uns ist nicht mehr möglich.

- Eine Änderung von einschlägigen Gesetzen oder auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen.

- Auf Grund der Kapitalmarktsituation kann mit dem au-
tomatisierten Verfahren das Risikoprofil des gema-
nagten Portfolios nicht mehr eingehalten werden.

(3) Falls Sie ein gemanagtes Portfolio ausgewählt 
haben, das aus dem Angebot für Ihre Versicherung ge-
nommen wird, werden wir Sie hierüber benachrichtigen.

(4) In unserem Benachrichtigungsschreiben nen-
nen wir Ihnen ein dem entfallenden gemanagten Portfo-
lio am ehesten vergleichbares gemanagtes Portfolio. 
Wir weisen Sie auf die Kriterien für dessen Auswahl und 
auf den Wechselstichtag ausdrücklich hin. Haben wir 
kein vergleichbares gemanagtes Portfolio im Angebot 
für Ihre Versicherung, sehen wir vor, die Fonds Ihres ak-
tuellen gemanagten Portfolios als Einzelfonds weiterzu-
führen. Im letzteren Fall erfolgen keine Anpassungen 
mehr durch das automatisierte Verfahren nach § 2.

(5) Sie haben ab Zugang des Benachrichtigungs-
schreibens 6 Wochen Gelegenheit, als Ersatz Fonds 
aus unserem Angebot der Fonds für Ihre Versicherung 
zu wählen, in die das Fondsguthaben des entfallenden 
gemanagten Portfolios kostenfrei umgeschichtet werden 
soll. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die Sie für Ihre 
Versicherung wählen können, ist bei uns jederzeit kos-
tenlos erhältlich.

(6) Geht uns innerhalb der 6-wöchigen Frist keine 
entsprechende Erklärung in Textform↑ von Ihnen zu, gilt 
der von uns genannte Vorschlag als von Ihnen ausge-
wählt. Darauf werden wir Sie in unserem Benachrichti-
gungsschreiben nochmals ausdrücklich hinweisen.

BB_GePf_53er,59,_0126
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Bei Vereinbarung des Ausgleichsmanagements oder Rebalancing gelten die nachfolgenden 
Besonderen Bedingungen:

Besondere Bedingungen 
für das Ausgleichsmanagement oder Rebalancing

Inhaltsverzeichnis

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit, verwenden wir im Folgenden nur noch den Begriff „Ausgleichsma-
nagement“. Alle Regelungen gelten auch für das „Rebalancing“.

§   1 Wie ist das Verhältnis zu den Allgemeinen Bedingungen?
§   2 Wie erfolgt das Ausgleichsmanagement?
§   3 Wann endet das Ausgleichsmanagement?

§ 1 Wie ist das Verhältnis zu den Allgemeinen 
Bedingungen?

Soweit in diesen Besonderen Bedingungen nichts Ab-
weichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Bedin-
gungen.

§ 2 Wie erfolgt das Ausgleichsmanagement?

(1) Durch die unterschiedliche Wertentwicklung 
der Fonds verändert sich die Aufteilung des Guthabens 
auf die Fonds.

(2) Jährlich zum Beginn des Versicherungsjahres↑ 
wird das Guthaben der Fonds an die zu diesem Zeit-
punkt gültige Zuführungsaufteilung angepasst.

(3) Für Fonds, die nicht mehr bespart werden, er-
folgen keine Anpassungen mehr. 

(4) Stichtag für die Anpassungen ist der erste Bör-
sentag des Versicherungsjahres.

(5) Das Ausgleichsmanagement beginnt frühes-
tens nach Beendigung eines eventuell in Ihren Vertrag 
eingeschlossenen Aktiven Einstiegsmanagements. 

Sie können bis zum 20. eines jeden Monats, jeweils mit 
Wirkung zum Ende des Monats, in Textform↑ verlangen, 
dass das Ausgleichsmanagement in Ihren Vertrag ein-
geschlossen oder ausgeschlossen wird.

§ 3 Wann endet das Ausgleichsmanagement?

Das Ausgleichsmanagement endet mit Ausschluss 
(§ 2 Absatz (5)) oder mit Beginn des Aktiven Ablaufma-
nagements Ihrer fondsgebundenen Versicherung (siehe 
Paragraph „Wie können Sie die Guthabenaufteilung und 
die Zuführungsaufteilung der Fonds ändern?“ Ihrer All-
gemeinen Bedingungen).

Ausgleichsmanagement_59, 59.1, 53oG, 53oG.1, 53Kdo _0126
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Bei Vereinbarung des Zuwachsprogramms gelten die nachfolgenden Besonderen Bedingungen:

Besondere Bedingungen für die 
fondsgebundene Rentenversicherung

mit planmäßiger Erhöhung der Beiträge und Leistungen
ohne Gesundheitsprüfung

(Zuwachsprogramm)

Inhaltsverzeichnis

§   1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge?
§   2 Wie können Sie Ihr Zuwachsprogramm ändern?
§   3 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Leistungen?
§   4 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?
§   5 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung der Leistungen?
§   6 Wann entfallen die Erhöhungen?

§ 1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung der 
Beiträge?

(1) Der Beitrag für diesen Vertrag einschließlich 
aller eingeschlossenen Zusatzversicherungen erhöht 
sich – je nach vertraglicher Vereinbarung – jeweils wie 
folgt:

a) Im selben Verhältnis, in dem sich der an Ihrem 
Wohnort geltende Höchstbeitrag in der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Angestellten er-
höht, mindestens jedoch um 2 % jährlich, ge-
messen am zuletzt vereinbarten Beitrag.

b) Um mindestens 2 % und höchstens 10 % jähr-
lich, gemessen am zuletzt vereinbarten Bei-
trag.

c) Um mindestens 2 % und höchstens 10 % jähr-
lich, gemessen am zuletzt vereinbarten Bei-
trag. Die ersten 5 Erhöhungen erfolgen mit 
dem doppelten Prozentsatz.

d) Um mindestens 2 % und höchstens 10 % jähr-
lich, gemessen am zuletzt vereinbarten Bei-
trag. Abweichend davon erhöht sich der Bei-
trag im 4. und 6. Versicherungsjahr↑ jeweils 
um 100 %, gemessen am Anfangsbeitrag.

e) Um mindestens 2 % und höchstens 10 % jähr-
lich, gemessen am zuletzt vereinbarten Bei-
trag. Abweichend davon erhöht sich der Bei-
trag im 4. und 6. Versicherungsjahr↑ jeweils 
um 75 %, gemessen am Anfangsbeitrag.

(2) Die Beitragserhöhung führt zu einer Erhöhung 
der Versicherungsleistungen ohne Gesundheitsprüfung.

(3) Die Beiträge erhöhen sich bis zum Ablauf der 
Beitragszahlungsdauer↑, jedoch nicht länger, als bis die 
versicherte Person das rechnungsmäßige Alter↑ von 
66 Jahren erreicht hat.

§ 2 Wie können Sie Ihr Zuwachsprogramm än-
dern?

(1) Sie können mit Monatsfrist zum nächsten Er-
höhungstermin den Prozentsatz im Rahmen der ange-
botenen Prozentsätze nach § 1 Absatz (1) ändern. Die 
Änderung müssen Sie in Textform↑ beantragen.

(2) Zum Zeitpunkt der Änderung des Prozentsat-
zes

– muss die restliche Dauer der Aufschubzeit↑ Ihrer Ver-
sicherung mindestens 12 Jahre betragen und 

– die versicherte Person↑ darf höchstens 49 Jahre alt 
sein.

Andernfalls können Sie keine Änderung des Prozentsat-
zes beantragen.

(3) Haben Sie eine Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung in Ihren Vertrag eingeschlossen, ist für eine 
Erhöhung des Prozentsatzes eine Gesundheitsprüfung 
erforderlich. Ein Rechtsanspruch auf eine Erhöhung be-
steht somit nicht.

§ 3 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich
Beiträge und Leistungen?

(1) Die Erhöhungen der Beiträge und der Todes-
fallleistung erfolgen im Falle von § 1 Absatz (1) a) je-
weils zum Beginn des Versicherungsjahres↑, das auf ei-
ne Erhöhung des Höchstbeitrags in der gesetzlichen 
Rentenversicherung der Angestellten folgt oder mit ihr 
zusammenfällt, im Falle von § 1 Absatz (1) b) bis e) zum 
Beginn des Versicherungsjahres.

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhö-
hungstermin eine Mitteilung über die Erhöhung. Der 
Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhöhung be-
ginnt am Erhöhungstermin.
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§ 4 Wie berechnen wir die erhöhten Leistun-
gen?

(1) Jede planmäßige Erhöhung des Beitrags bewirkt 
in der fondsgebundenen Rentenversicherung eine Erhö-
hung des Betrags, mit dem Anteile der gewählten In-
vestmentfonds erworben werden.

(2) Der Versicherungsschutz einer eingeschlosse-
nen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit Bei-
tragsbefreiung erstreckt sich auch auf die Erhöhung des 
Beitrags der Hauptversicherung.

§ 5 Welche sonstigen Bestimmungen 
gelten für die Erhöhung der Leistungen?

(1) Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Ver-
einbarungen, auch die Bestimmung des Bezugsberech-
tigten↑, gelten ebenfalls für die Erhöhung der Leistun-
gen.

Der Paragraph “Wie werden die Kosten Ihres Vertrags 
verrechnet?“ der Allgemeinen Bedingungen gilt auch für 
die Erhöhung der Leistungen.

(2) Die Erhöhung der Leistungen setzt die Fristen 
für die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
nicht erneut in Lauf.

§ 6 Wann entfallen die Erhöhungen?

(1) Eine Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie 
ihr bis zum Ende des ersten Monats nach dem Erhö-
hungstermin widersprechen oder den ersten erhöhten 
Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Erhö-
hungstermin zahlen.

(2) Entfallene Erhöhungen können Sie mit unserer 
Zustimmung nachholen.

(3) Ihr Recht auf weitere Erhöhungen erlischt erst, 
wenn Sie das Zuwachsprogramm insgesamt aus Ihrem 
Vertrag ausschließen.

(4) Haben Sie in Ihren Vertrag eine Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung eingeschlossen, erhöhen sich 
die Beiträge nicht, solange Ihre Beitragszahlungspflicht 
wegen Berufsunfähigkeit entfällt.

Sie können das Zuwachsprogramm jedoch beitrags-
pflichtig fortsetzen, wenn Ihr Recht auf weitere Erhöhun-
gen nicht nach Absatz (3) erloschen ist. Ihren Beitrags-
anteil müssen Sie entsprechend der ursprünglich verein-
barten Zahlungsweise entrichten.

ZWP_53OG,53KDO_0126
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Besondere Bedingungen für die 
fondsgebundene Rentenversicherung

für die Beitragserhöhung

Inhaltsverzeichnis

§   1 Unter welchen Voraussetzungen können Sie den Beitrag für Ihren Vertrag erhöhen?
§   2 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?
§   3 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Beitragserhöhung?

§ 1 Unter welchen Voraussetzungen können Sie 
den Beitrag für Ihren Vertrag erhöhen?

(1) Sie können den laufenden Beitrag für Ihren 
Vertrag einschließlich eingeschlossener Zusatzversiche-
rungen erhöhen. Die Beitragserhöhung müssen Sie in 
Textform↑ beantragen. Die Beitragserhöhung steht unter 
dem Vorbehalt einer Prüfung nach den einschlägigen 
Geldwäschevorschriften.

(2) Zum Zeitpunkt der Beitragserhöhung

- muss die restliche Dauer der Aufschubzeit↑ Ihrer Ver-
sicherung mindestens 12 Jahre betragen und 

- die versicherte Person↑ darf höchstens 49 Jahre alt 
sein.

(3) Haben Sie keine Zusatzversicherung in Ihren 
Vertrag eingeschlossen, können Sie den Beitrag auf ma-
ximal 50.000 € jährlich erhöhen.

(4) Haben Sie eine Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung mit Beitragsbefreiung (BUZ-PLUS-B oder 
BUZ-PLUS-BoG) eingeschlossen, können Sie den Bei-
trag auf maximal 3.600 € jährlich erhöhen.

Bei dieser Obergrenze werden alle auf die versicherte 
Person↑ bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 
beantragten oder bestehenden Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherungen und Erwerbsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherungen einbezogen. Berücksichtigt werden der Bei-
trag für den Beitragsbefreiungsteil der jeweiligen Zusatz-
versicherung und der Beitrag, von dessen Zahlung sie 
im Versicherungsfall befreit.

In beiden Fällen ist eine Gesundheitsprüfung erforder-
lich. Art und Umfang der Gesundheitsprüfung hängen 
von der Höhe des Jahresbeitrags nach der Erhöhung ab. 

§ 2 Wie berechnen wir die erhöhten Leistun-
gen?

(1) Die Beitragserhöhung bewirkt in der fondsgebun-
denen Rentenversicherung eine Erhöhung des Betrags, 
mit dem Anteile der gewählten Investmentfonds erwor-
ben werden. Für die Erhöhung verwenden wir die bei 
Vertragsabschluss geltenden Rechnungsgrundlagen↑.

(2) Der Versicherungsschutz einer eingeschlosse-
nen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung mit Beitrags-
befreiung erstreckt sich auch auf die Erhöhung des Bei-
trags der Hauptversicherung.

§ 3 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für 
die Beitragserhöhung?

(1) Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Ver-
einbarungen gelten ebenfalls für die Beitragserhöhung.

Der Paragraph “Wie werden die Kosten Ihres Vertrags 
verrechnet?“ der Allgemeinen Bedingungen gilt auch für 
die Erhöhung.

(2) Die Erhöhung setzt die Fristen für die Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht für den erhöh-
ten Teil der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung in 
Lauf.

BEH_53oG_0126
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Besondere Bedingungen für Versicherungen
mit Zuzahlungsrecht zur Erhöhung der Versicherungsleistungen

Inhaltsverzeichnis

§   1 Worin besteht Ihr Zuzahlungsrecht?
§   2 Welche Regelungen gelten für Ihre Zuzahlungen?
§   3 Wie verwenden wir Ihre Zuzahlungen?
§   4 Wie werden die Kosten verrechnet?

§ 1 Worin besteht Ihr Zuzahlungsrecht?

(1) Sie haben das Recht, durch freiwillige Zuzah-
lungen vor Beginn der Rentenzahlung Ihre Versiche-
rungsleistungen zu erhöhen. 

(2) Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 
250 € betragen. Übersteigt die Summe aller Zuzahlun-
gen innerhalb eines Versicherungsjahres↑ 150.000 €, ist 
unsere vorherige Zustimmung erforderlich.

(3) Die Zuzahlungen stehen unter dem Vorbehalt ei-
ner Prüfung nach den einschlägigen Geldwäschevor-
schriften.

(4) Die Zuzahlungen können sowohl im Lastschrift-
verfahren als auch per Überweisung gezahlt werden.

Bei Zahlung im Lastschriftverfahren erfolgt der Einzug 
zu Beginn des auf die Beendigung der Geldwäscheprü-
fung folgenden Monats. 

§ 2 Welche Regelungen gelten für Ihre Zuzah-
lungen?

Sofern in diesen Besonderen Bedingungen nichts Ab-
weichendes geregelt ist, gelten die Vereinbarungen zu 
Ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung entspre-
chend für Ihre Zuzahlungen.

§ 3 Wie verwenden wir Ihre Zuzahlungen?

(1) Wir rechnen ihre jeweilige Zuzahlung nach Ab-
zug der tariflich vorgesehenen Kosten (siehe § 4) ent-
sprechend der Zuführungsaufteilung (siehe § 12 der All-
gemeinen Bedingungen) in Fondsanteile der von Ihnen 
gewählten Investmentfonds um und führen sie dem An-
lagestock zu. Die Einrechnung erfolgt zu Beginn des auf 
die Beendigung der Geldwäscheprüfung nach § 1 Ab-
satz (3) folgenden Monats. Dabei wird der am ersten 
Börsentag↑ dieses Monats festgestellte Rücknahme-
preis der Fondsanteile zu Grunde gelegt.

(2) Es gelten grundsätzlich die bei Vertragsab-
schluss geltenden Rechnungsgrundlagen↑. Wenn wir 

zum Zeitpunkt der Zuzahlung auf Grund aufsichtsrechtli-
cher Bestimmungen oder einer offiziellen Stellungnah-
me der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) für die 
Berechnung der Deckungsrückstellung von neu abge-
schlossenen Verträgen andere Rechnungsgrundlagen 
verwenden, können wir für die Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen auch die Rechnungsgrundlagen ver-
wenden, die zu diesem Zeitpunkt für neu abgeschlosse-
ne Verträge gelten. In diesem Fall werden wir Sie dar-
über informieren.

Für Verträge mit laufender Beitragszahlung↑ gilt zusätz-
lich Absatz (3):

(3) Sollten bei Ihrer fondsgebundenen Rentenver-
sicherung Beitragsrückstände bestehen, wird mit der 
Zuzahlung zunächst der Beitragsrückstand beglichen. 
Die Differenz aus Zuzahlungsbetrag und Beitragsrück-
stand wird, sofern sie den Mindestbetrag nach § 1 er-
reicht, als Zuzahlung verwendet.

(4) Haben Sie das Umschichtungsverfahren Akti-
ves Einstiegsmanagement für Ihre Zuzahlung beantragt, 
wird Ihr Fondsguthaben aus der Zuzahlung, wie von Ih-
nen beantragt, umgeschichtet. Dabei wird der am ersten 
Börsentag des jeweiligen Monats festgestellte Rücknah-
mepreis der Fondsanteile zu Grunde gelegt. Sie können 
das Aktive Einstiegsmanagement bis zum 20. eines je-
den Monats mit Wirkung zum ersten Börsentag des Fol-
gemonats beenden oder eine Änderung beantragen. Für 
das Aktive Einstiegsmanagement werden keine Gebüh-
ren berechnet.

(5) Durch eine Zuzahlung kann eine Änderung 
oder Beendigung eines bestehenden Umschichtungs-
verfahrens erforderlich werden.

§ 4 Wie werden die Kosten verrechnet?

(1) Die Abschluss- und Vertriebskosten der jeweili-
gen Zuzahlung werden mit der Zuzahlung verrechnet. 
Auch die übrigen Kosten werden aus der Zuzahlung fi-
nanziert.

(2) Dies hat wirtschaftlich zur Folge, dass nicht die 
gesamte Zuzahlung zur Bildung des Vertragsguthabens 
vorhanden ist.

ZUZ_53oG/53oG.1_0126
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Steuermerkblatt 
zur fondsgebundenen Rentenversicherung

Die folgenden Informationen über die für die fonds-
gebundenen Rentenversicherungen gültigen Steuer-
regelungen beruhen auf der Rechtslage Stand 
01.10.2024 und können sich künftig ändern.

A. Einkommensteuer

1. Behandlung der Beiträge

Beiträge zu fondsgebundenen Rentenversicherungen 
können nicht als Sonderausgaben abgezogen werden.

2. Rentenleistungen im Erlebensfall

Lebenslange Rentenleistungen aus fondsgebundenen 
Rentenversicherungen sind im Erlebensfall nach § 22 
Nr. 1 Satz 3 a) bb) Einkommensteuergesetz (EStG) mit 
dem Ertragsanteil zu versteuern. Der Ertragsanteil ist 
ein fester Prozentsatz der bezogenen Rente. Er richtet 
sich nach dem Alter bei Beginn der Rentenzahlung und 
bleibt während der gesamten Rentenbezugsdauer 
gleich.

3. Kapitalleistungen im Erlebensfall und bei Kündigung

Bei Kapitalleistungen aus fondsgebundenen Rentenver-
sicherungen im Erlebensfall und bei Kündigung des Ver-
trags ist nach § 20 Absatz (1) Nr. 6 EStG der Ertrag ein-
kommensteuerpflichtig.

Der steuerpflichtige Ertrag ist der Unterschiedsbetrag 
zwischen der Versicherungsleistung (Kapitalleistung 
bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile) aus der fonds-
gebundenen Rentenversicherung und der Summe der 
auf sie entrichteten Versicherungsbeiträge. Bei Auszah-
lung in Teilbeträgen ist der anteilig entrichtete Beitrag in 
Abzug zu bringen.

Der steuerpflichtige Ertrag unterliegt nur zur Hälfte der 
Besteuerung mit dem individuellen Einkommensteuer-
satz, wenn die Versicherungsleistung

– frühestens nach Ablauf von 12 Jahren nach dem 
Vertragsabschluss
und

– nach Vollendung des 62. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen ausgezahlt wird.

Werden Versicherungsleistungen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten (z. B. bei Auszahlung in Teilbeträgen) aus-
gezahlt, müssen die genannten Voraussetzungen zu je-
dem Zeitpunkt erfüllt sein.

Sofern uns bei Kapitalauszahlungen keine entsprechen-
de Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes 
oder kein entsprechender Freistellungsauftrag vorliegt, 
sind wir verpflichtet, von dem zu versteuernden Ertrag 
25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag ein-
zubehalten und direkt an das Finanzamt abzuführen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Voraussetzungen 
für die hälftige Besteuerung vorliegen.

Im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen für die 

hälftige Besteuerung wird dann aber die tatsächliche 
Steuerschuld im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung durch das Finanzamt festgesetzt.

Liegen die Voraussetzungen für die hälftige Besteue-
rung nicht vor, unterliegt der steuerpflichtige Ertrag der 
Kapitalertragsteuer von 25 %. Der Abzug der Kapitaler-
tragsteuer hat dann abgeltende Wirkung.

Ist für den Steuerpflichtigen eine Besteuerung des steu-
erpflichtigen Ertrags mit dem individuellen Einkommen-
steuersatz günstiger, wird dies auch in diesem Fall auf 
Antrag im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
berücksichtigt.

Gemäß § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG sind bei fonds-
gebundenen Lebensversicherungen 15 % des Ertrags 
steuerfrei oder dürfen nicht bei der Ermittlung der Ein-
künfte abgezogen werden, soweit der Ertrag aus Invest-
menterträgen stammt.

4. Rentenleistungen im Todesfall

Werden auf Grund einer vereinbarten Rentengarantie-
zeit die Renten nach dem Tode der versicherten Person 
an die Anspruchsberechtigten weitergezahlt, so unterlie-
gen diese Leistungen weiterhin mit dem bisherigen Er-
tragsanteil der Einkommensteuer.

5. Kapitalleistungen im Todesfall

Kapitalleistungen aus fondsgebundenen Ren-
tenversicherungen unterliegen bei Tod der versicherten 
Person vor Beginn der Rentenzahlung nicht der Einkom-
mensteuer. 

6. Vertragsänderungen/Optionen

a) Zuzahlungen

Zuzahlungen führen zu einer Erhöhung der Versiche-
rungsleistung. Für die Behandlung der Zuzahlungen und 
der sich daraus ergebenden Leistungen gelten die 
Punkte 1. bis 5. entsprechend.

b) Umwandlung

Die Umwandlung der fondsgebundenen Renten-
versicherung in eine konventionelle Rentenversicherung 
führt zu einem neuen Vertrag. Werden nach der Um-
wandlung Kapitalleistungen in Anspruch genommen, so 
gilt: Bei Kapitalleistungen aus Rentenversicherungen im 
Erlebensfall und bei Kündigung des Vertrags ist nach 
§ 20 Absatz (1) Nr. 6 EStG der Ertrag einkommensteu-
erpflichtig. Der Ertrag unterliegt nur zur Hälfte der Be-
steuerung, wenn die Versicherungsleistung

– frühestens nach Ablauf von 12 Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Umwandlung
und

– nach Vollendung des 62. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen ausgezahlt wird.
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c) Sonstige Vertragsänderungen/Optionen

Werden wesentliche Vertragsmerkmale (wie z. B. Versi-
cherungsdauer, Versicherungssumme, Beitragshöhe) 
der fondsgebundenen Rentenversicherung geändert, 
kann dies zu einem Neubeginn der 12-Jahresfrist (siehe 
3.) führen.

Vertragsanpassungen, die bereits bei Vertragsab-
schluss vereinbart worden sind, sowie hinreichend be-
stimmte Optionen zur Änderung des Vertrags, führen 
vorbehaltlich der Grenzen des Gestaltungsmissbrauchs 
nicht zu einem Neubeginn der 12-Jahresfrist.

B. Erbschaft- und Schenkungsteuer

Leistungen aus fondsgebundenen Rentenversicherun-
gen sind erbschaft- / schenkungsteuerpflichtig, wenn sie 
auf Grund einer Schenkung oder als Erwerb von Todes 
wegen (z. B. auf Grund eines Bezugsrechts oder als Teil 
der Erbmasse) erworben werden. Erhält der Versiche-
rungsnehmer die Leistung selbst, ist diese nicht erb-
schaft- / schenkungsteuerpflichtig.

C. Versicherungsteuer

Beiträge zu fondsgebundenen Rentenversicherungen 
sind nach § 4 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz (VersStG) 
von der deutschen Versicherungsteuer befreit, soweit 
Sie Ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
haben. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland, sind 
die dort gültigen steuerlichen Regelungen zu beachten.

D. Vermögensteuer

Wird derzeit nicht erhoben.

E. Umsatzsteuer

Beiträge zu fondsgebundenen Rentenversicherungen 
sind nach § 4 Nr. 10 a) Umsatzsteuergesetz (UStG) von 
der Umsatzsteuer befreit.

F. Kirchensteuer

Ist der Steuerpflichtige kirchensteuerpflichtig, sind wir 
bei vorliegender Kirchensteuerpflicht verpflichtet nach 
§ 51a EStG Kirchensteuer einzubehalten und direkt an 
das Finanzamt abzuführen. Hierzu werden wir rechtzei-
tig vor einer Kapitalauszahlung oder einer Vertragsän-
derung die Religionszugehörigkeit beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) erfragen.

Ist der Steuerpflichtige nicht kirchensteuerpflichtig oder 
hat er einen Widerspruch zur Datenabfrage (Sperrver-
merk) beim BZSt eingelegt, ist nichts zu unternehmen. 
Wir führen dann keine Kirchensteuer ab. 

Wir müssen auch dann keine Kirchensteuer abführen, 
wenn der Vertrag im Betriebsvermögen geführt wird. Der 
Steuerpflichtige muss uns diesen Sachverhalt mitteilen. 
Wir führen dann keine Kirchensteuer ab.

Hat der Steuerpflichtige bei bestehender Kirchensteuer-
pflicht einen Sperrvermerk eingelegt, muss dieser die 
Kirchensteuer im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung angeben.

ST_73_0125
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Rotebühlstr. 120
70197 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 665-0
E-Mail: info@stuttgarter.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz - Daten-
schutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@stuttgarter.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat
sich unser Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft" verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirt-
schaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.stuttgarter.de/verhaltensregeln abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben
für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,
z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu kön-
nen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten
aller mit einer Gesellschaft der Stuttgarter Versicherungsgruppe bestehenden Verträge nutzen wir für eine
Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ih-
re Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Versicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilli-
gung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien,
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6
Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen

der Stuttgarter Versicherungsgruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen,

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer
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Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken können wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer) ver-
sichern. Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versiche-
rungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen
Umfang. Nähere Informationen zu den eingesetzten Rückversicherern stellen Ihnen diese unter
http://de.genre.com/Datenschutz/HinweiseArt14DSGVO, www.munichre.com/de/service/information-gdpr/in-
dex.html, https://www.swissre.com/privacy_policy_german_version.html bzw. www.scor.com zur Verfügung.
Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Ver-
mittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen.
Ferner sind wir nach dem Handelsgesetzbuch verpflichtet, dem Abschlussvermittler bzw. dessen Rechts-
nachfolger Informationen über stornogefährdete Versicherungsverträge, die sich in der Provisionshaftungs-
zeit befinden, zu übermitteln.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstlei-
ster. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Ihnen überlassenen Dienstleisterliste sowie in
der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.stuttgarter.de/dienstleisterlisteservice ent-
nehmen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsver-
trag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten et-
wa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unter-
nehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an ei-
ner zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden
oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforder-
lich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-
setzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
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rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung
widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Aus-
tausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfol-
gen.

Bonitätsauskünfte bzw. Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Soweit Sie eingewilligt haben bzw. es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir
bei der Creditreform Boniversum GmbH Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens
bzw. zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz ab. Die Datenschutzhinweise der Creditreform Boni-
versum GmbH finden Sie unter https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-ver-
braucher/.

Stand 10/2021
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BI12

Versicherungsnummer 1 2 . N00

1 Antragsteller / Versicherungsnehmer / Zu versichernde Person

1.1 Anrede / Titel

1.2 Vorname / Name

1.3 Straße / Hausnummer

1.4 Postleitzahl / Wohnort

1.5 Geburtsdatum / Geburtsort /
Geburtsland

1.6 Staatsangehörigkeit(en)

1.7 Steuer-Identifikationsnummer

Bitte angeben, wenn die Steuer-Identifikationsnummer zur Hand ist:

1.8 Telefon (privat)*

Telefon (geschäftlich)*

E-Mail*

Nur erforderlich, wenn Informationen über Versicherungsprodukte gewünscht sind:

Ich möchte von der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und den anderen Unternehmen der
Stuttgarter Versicherungsgruppe** über ihre Versicherungsprodukte per

Telefon E-Mail informiert werden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.

*
**

Freiwillige Angaben
Dies sind zur Zeit: Stuttgarter Versicherung AG, DIREKTE LEBEN Versicherung AG

1.9 Derzeit ausgeübte(r) Beruf /
Tätigkeit

1.10 Beruflicher Status angestellt

1.11 Branche

1.12 Zusätzliche Angaben des
Antragstellers

Sind Sie außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig? ja nein

Nur erforderlich, wenn der Antragsteller außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig ist:

Land/Länder

Ausländische Steuernummer(n)

Steuer-Identifikationsnummer

2 Art und Umfang der Versicherung (Tarif 53oG)

2.1 Laufzeiten Versicherungsbeginn

Aufschubzeit 57 Jahre und 11 Monate

Beitragszahlungsdauer 36 Jahre und 11 Monate

2.2 Hauptversicherung Beitragssumme EUR

2.3 Todesfallleistung nach
Beginn der Rentenzahlung

Todesfallleistung aus Rentengarantiezeit 0 Jahre
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2.4 Überschussverwendung
im Rentenbezug

Dynamische Rente

2.5 Zuwachsprogramm Jährliche Beitragserhöhungen im Rahmen der Besonderen Bedingungen für das
Zuwachsprogramm im selben Verhältnis wie der an Ihrem Wohnort geltende Höchstbeitrag in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten, mindestens jedoch um 2 % gemessen am
zuletzt vereinbarten Beitrag.

Nur erforderlich, wenn eine andere Variante / kein Zuwachsprogramm gewünscht ist:

Jährliche Beitragserhöhungen im Rahmen der Besonderen Bedingungen für das Zuwachs-
programm gemessen am zuletzt vereinbarten Beitrag

um % (wählbar zwischen 2 % - 10 %)

Mit doppeltem Prozentsatz bei den ersten 5 Erhöhungen

Mit Erhöhung des Beitrags zu Beginn des 4. und des 6. Versicherungsjahres jeweils
abweichend um 75 % gemessen am Anfangsbeitrag

Mit Erhöhung des Beitrags zu Beginn des 4. und des 6. Versicherungsjahres jeweils
abweichend um 100 % gemessen am Anfangsbeitrag

Ausschluss Zuwachsprogramm

3 Fonds- / Portfolioauswahl

3.1 Fonds- / Portfolioauswahl Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Fonds / gemanagten Portfolios entnehmen Sie bitte
dem Druckstück Stuttgarter Fondsuniversum.

Bitte gewünschte(n) Fonds (in ganzen Prozentsätzen zu insgesamt 100 %, Mindestanteil pro
Fonds 5 %, max. 20 Fonds) oder gewünschtes Portfolio (ein gemanagtes Portfolio zu 100 %)
eintragen.

Fonds-Nr. Fonds- / Portfolioname Anteil in %

000256 iShares Core S&P 500 UCITS ETF 30

000374 Pictet-Global Megatrend Selection I-USD 15

000408 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR 15

000411 CT (Lux) European Smaller Companies Fund ZE EUR
acc

20

000479 Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI-
EUR

20

3.2 Ausgleichsmanagement Einschluss des Ausgleichsmanagement im Rahmen der Besonderen Bedingungen für das
Ausgleichsmanagement

4 Beitrag und Zahlungsweg

4.1 Beitrag Der Beitrag beträgt monatlich EUR

4.2 Fehlende Inkassovollmacht Bitte beachten Sie den Hinweis zur fehlenden Inkassovollmacht des Versicherungsvermittlers
(siehe nachfolgende Seiten unter Allgemeine Hinweise).

4.3 SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07 LKR0 0000 0025 59
Mandatsreferenznummer: Wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Rotebühlstraße 120, 70197 Stuttgart,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Geldinstitut an, die von der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich bin damit einverstanden, dass mir der erste SEPA-Lastschrifteinzug
spätestens fünf Geschäftstage zuvor angekündigt wird.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Geldinstitut
vereinbarten Bedingungen.

IBAN

BIC
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Nur erforderlich, wenn der Kontoinhaber vom Antragsteller abweicht:

Verhältnis zum Antragsteller

Anrede / Titel

Vorname / Name

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Bitte immer angeben und
unterschreiben - auch wenn
der Kontoinhaber der
Antragsteller ist

Datum

Unterschrift des
Kontoinhabers
(Vor- und Zuname)

5 Empfänger der Versicherungsleistung

5.1 Bezugsberechtigt im Erlebensfall der zu versichernden Person ist der Antragsteller.

Nur erforderlich, wenn im Erlebensfall der zu versichernden Person ein anderes Bezugsrecht
gewünscht ist:

Anrede / Titel

Vorname / Name

Geburtsdatum

5.2 Bezugsberechtigt im Todesfall der zu versichernden Person:

Name

6 Erklärung nach dem Geldwäschegesetz

6.1 Identifizierungspflicht Antragsteller
ausgewiesen durch gültigen Personalausweis Reisepass

Gültig bis

Nummer

Ausstellende Behörde

Geburtsort

Bitte reichen Sie uns eine vollständige Kopie des zur Identitätsprüfung verwendeten Dokuments
ein (Ausweiskopie).

6.2 Auftretende Person Bei Antragstellung tritt keine andere Person für den Antragsteller auf.
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6.3 Wirtschaftlich Berechtigter Handelt der Antragsteller auf eigene Veranlassung
(siehe nachfolgende Seiten unter Allgemeine Hinweise)? ja nein

Nur erforderlich, wenn der Antragsteller nicht auf eigene Veranlassung handelt:

Der Antragsteller handelt auf Veranlassung von:

Anrede / Titel

Vorname / Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

6.4 Politisch exponierte Person Sind oder waren die am Vertrag beteiligten Personen (der Antragsteller, der/die wirtschaftlich
Berechtigten, der Bezugsberechtigte und ggf. dessen wirtschaftlich Berechtigter) eine politisch
exponierte Person im In- oder Ausland? Oder ist ein unmittelbares Familienmitglied bzw. eine
bekanntermaßen nahestehende Person dieser Personen eine politisch exponierte Person im In-
oder Ausland (siehe nachfolgende Seiten unter Allgemeine Hinweise)?

ja nein

7 Besondere Vereinbarungen

Der Antrag ist nicht von besonderen Vereinbarungen abhängig.

Nur erforderlich, wenn besondere Vereinbarungen getroffen wurden:

Soll der Antrag unabhängig hiervon in Kraft treten? ja nein
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Schweigepflichtentbindungserklärung*

Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ("Stuttgarter") Ihre
Schweigepflichtentbindung, um Ihre nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützten Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein
Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. an Rückversicherer und an den Sie betreuenden Vermittler, weiterleiten zu
dürfen.
Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der
angegebenen Adresse der Stuttgarter zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Vorliegen einer
Schweigepflichtentbindung der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb
der Stuttgarter.
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser
Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der Stuttgarter
Die Stuttgarter verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die
Datensicherheit.

I. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)

Die Stuttgarter führt bestimmte Aufgaben, wie z. B. die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die
Erledigung einer anderen Gesellschaft der Stuttgarter Versicherungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach §
203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Stuttgarter Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit
erforderlich für die anderen Stellen.
Die Stuttgarter führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß
personenbezogene Daten für die Stuttgarter erheben, verarbeiten oder nutzen, unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zur
Zeit gültige Liste ist als Anlage der Schweigepflichtentbindungserklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter
www.stuttgarter.de/dienstleisterlisteservice eingesehen oder bei Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Rotebühlstraße 120, 70197
Stuttgart, Tel. +49 711 665-0 angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die
Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Stuttgarter Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung.

Ich willige ein, dass die Stuttgarter meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten
Stellen übermittelt. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Unternehmen der Stuttgarter Versicherungsgruppe und
sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

II. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Stuttgarter Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder
teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie
ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall
machen kann, ist es möglich, dass die Stuttgarter Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig
einzustufendes Risiko handelt.
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Stuttgarter aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko-
oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Stuttgarter das Risiko bzw.
einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat.
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen
weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur
Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen
weitergegeben werden.
Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene
Angaben verwendet.
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.

Ich willige ein, dass die Stuttgarter meine nach § 203 StGB geschützten Daten - soweit erforderlich - an Rückversicherungen
übermittelt. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Stuttgarter tätigen Personen im Hinblick auf die Weitergabe von nach §
203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
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III. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler

Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag
Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber
erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.
Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde.
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an
den neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor
der Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Ich willige ein, dass die Stuttgarter meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen - soweit
erforderlich - an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt. Soweit erforderlich, entbinde ich
die für die Stuttgarter tätigen Personen im Hinblick auf die Weitergabe von nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer
Schweigepflicht.

*Der Text beruht auf der Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung für die Lebens- und Krankenversicherung, die 2011
mit den Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt wurde.

Einwilligung des Antragstellers zur Abfrage bei einer Auskunftei

Ich willige ein, dass die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. bei Vertragsschluss für die Identifizierung nach dem
Geldwäschegesetz bzw. für die Beurteilung der zu versichernden Risiken Informationen über mein allgemeines
Zahlungsverhalten und Adressbestätigungen von einer Auskunftei (z. B. Boniversum, Creditreform, Bürgel) einholen und nutzen
kann und entbinde insoweit die für die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Schlusserklärungen und Hinweise

Schlusserklärung des Antragstellers
Einverständniserklärung zum Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist
Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz bei Vorliegen der in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann
beginnt Ihr Versicherungsschutz" genannten vertraglichen Voraussetzungen bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Allgemeine Hinweise
Informationspflicht gegenüber Dritten
Bitte weisen Sie die Personen, deren Daten im Rahmen dieses Antrags erhoben werden, auf die Speicherung der angegebenen
Daten bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die zentrale Stammdatenhaltung innerhalb der Stuttgarter
Versicherungsgruppe (siehe Dienstleisterliste) zum Zwecke der Vertragsdurchführung hin und leiten die Datenschutzhinweise an
diese weiter. Sollte Ihrerseits ein Geheimhaltungsinteresse bezüglich der Bezugsberechtigung bestehen, kann die Information an
den Bezugsberechtigten unterbleiben.

Identifizierungspflicht des Antragstellers
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen GwG-Verpflichtete den Vertragspartner grundsätzlich vor Begründung der
Geschäftsbeziehung identifizieren und die getätigten Identitätsangaben überprüfen (Verifizierung).

Identifizierungspflicht der für den Antragsteller auftretenden Person
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist der Antragsteller und gegebenenfalls die für ihn auftretende Person zu identifizieren.
Daneben gilt es zu prüfen, ob die für den Antragsteller auftretende Person hierzu berechtigt ist. Insbesondere bei den
nachfolgenden, beispielhaften Fallgestaltungen ist von einer auftretenden Person des Antragstellers auszugehen:
- Antragsteller ist eine natürliche Person: Betreuer, gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter,
- Antragsteller ist eine jurist ische Person: Geschäftsführer GmbH, Gesellschafter, Einzelbevollmächtigter,

Generalbevollmächtigter.
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Wirtschaftlich Berechtigter
Wirtschaftlich Berechtigter des Vertrags ist die natürliche Person auf deren Veranlassung eine Transaktion oder
Geschäftsbeziehung letztlich durchgeführt bzw. begründet wird. Diesbezüglich ist eine Abklärung erforderlich, ob die Aufnahme
der Geschäftsbeziehung und alle damit verbundenen Transaktionen auf Veranlassung des Antragstellers erfolgen und dieser auch
nicht von einer anderen Person hierzu beauftragt wurde.
Insbesondere bei den nachfolgenden, beispielhaften Fallgestaltungen, die auf eine Fremdnützigkeit des Vertrags schließen lassen,
ist davon auszugehen, dass nicht der Antragsteller sondern eine andere Person wirtschaftlich Berechtigter ist und somit ein
Handeln auf fremde Veranlassung vorliegt:
- Abweichender Bezugsberechtigter im Erlebensfall,
- Abtretung an Privatpersonen,
- Abweichender Beitragszahler, sofern kein Näheverhältnis zum Antragsteller besteht (z. B. Ehepartner),
- Sofern ein Näheverhältnis besteht: abweichender Beitragszahler bei > 1.000 EUR laufender Beitrag pro Monat bzw. bei >

50.000 EUR Einmalbeitrag.
Ein vom Antragsteller abweichender wirtschaftlich Berechtigter ist zu identifizieren.

Politisch exponierte Person
Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches
Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der
nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Familienmitglied im Sinne des GwG ist
ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein
Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen nahestehende Person im
Sinne des GwG ist jede Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass eine wirtschaftliche Beziehung
zu einer politisch exponierten Person besteht. Nähere Informationen finden Sie in § 1 Abs. 12 - 14 GwG.

Fehlende Inkassovollmacht
Der Versicherungsvermittler ist nicht berechtigt, Zahlungen von mir anzunehmen.

Wechsel des Versicherers
Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zwecke des Abschlusses einer Versicherung bei demselben oder einem
anderen Unternehmen ist für den Versicherungsnehmer im Allgemeinen unzweckmäßig und für jedes Unternehmen unerwünscht.

Geltende Versicherungsbedingungen
Es gelten die in den Vertragsunterlagen enthaltenen Versicherungsbedingungen.

Keine regelmäßige Beurteilung der Eignung
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. bietet Ihnen keine regelmäßige Beurteilung der Eignung des Versicherungs-
anlageprodukts nach § 7c Versicherungsvertragsgesetz (VVG) an.

Papierexemplare
Sie haben die Wahl, das Basisinformationsblatt, die Beratungsdokumentation und eine Erklärung zur Geeignet-/Angemessenheit
kostenlos als Papierexemplar oder per E-Mail mit Verschlüsselung zu erhalten. Entscheiden Sie sich für E-Mail mit
Verschlüsselung, können Sie diese Dokumente zusätzlich kostenlos als Papierexemplar verlangen.

Antragsausfertigung
Dem Antragsteller wird nach Unterzeichnung des Antrags eine Ausfertigung ausgehändigt.
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Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich, dass ich die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen erhalten habe:

[x] Vertragsunterlagen für die
FlexRente alpha+
(Versionsnummer V53OG-202601)

bestehend aus
• Basisinformationsblatt
• Verbraucherinformation
• Informationen zur Nachhaltigkeit
• Werteübersicht
• Fonds-Factsheets zu den ausgewählten Fonds

/ dem ausgewählten gemanagten Portfolio
• Versicherungsbedingungen
• Steuermerkblatt
• Datenschutzhinweise

[x] Stuttgarter Fondsuniversum

Datum

Unterschrift Antragsteller
(Vor- und Zuname)

Wichtig für den Antragsteller und die zu versichernde Person!

11Dieses Antragsformular enthält  Seiten.

Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte
- die vorstehende Schweigepflichtentbindungserklärung,
- die vorstehende Einwilligung des Antragstellers zur Abfrage bei einer Auskunftei,
- die vorstehenden Schlusserklärungen und Hinweise.

Die Schlusserklärungen enthalten eine Einverständniserklärung zum Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist.
Die Schweigepflichtentbindungserklärung sowie die Schlusserklärungen sind wichtige Bestandteile des Vertrags. Sie
machen mit Ihrer Unterschrift diese Erklärungen zum Inhalt des Antrags.

Sie können Ihre Vertragserklärung bereits ab Antragstellung widerrufen. Näheres zum Widerrufsrecht entnehmen Sie
bitte der Verbraucherinformation.

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller
und zu versichernde Person
(Vor- und Zuname)

Angaben des Vermittlers

Beratung Ich habe dem Antragsteller die Beratungsdokumentation und eine Erklärung zur Geeignet-/
Angemessenheit übermittelt. Dies erfolgte nach seiner Wahl

in Papierform per E-Mail mit Verschlüsselung

Bei Übermittlung per E-Mail mit Verschlüsselung habe ich die E-Mail-Adresse vom Antragsteller
erhalten.

Die Beratungsdokumentation sowie eine Erklärung zur
Geeignet-/Angemessenheit liegt bei ja nein

Unterlagen Ich habe dem Antragsteller rechtzeitig vor Unterzeichnung des Antrags die in der
Empfangsbestätigung aufgelisteten Unterlagen übermittelt. Dies erfolgte nach seiner Wahl

in Papierform per E-Mail mit Verschlüsselung

Bei Übermittlung per E-Mail mit Verschlüsselung habe ich die E-Mail-Adresse vom Antragsteller
erhalten.
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Antrag 

FlexRente alpha+ 

0 Die Stuttgarter 
Der Vorsorge-Versicherer 

Fondsgebundene Rentenversicherung nach Tarif 53oG 

Identifizierung Die Identität des Antragstellers und der gegebenenfalls für diesen auftretenden Person wurde in 
dessen Anwesenheit oder über ein sonstiges nach dem Geldwäschegesetz zugelassenes 
Verfahren durch den Vermittler festgestellt. 

Antragsausfertigung Dem Antragsteller wird nach Unterzeichnung des Antrags eine Ausfertigung ausgehändigt. 

Unterschrift Vermittler 

Vermittler 

Vermittler-Nummer 

Registrierungsnummer 

Agenturnummer 

Filialdirektion 

Die nachfolgenden Seiten enthalten zu folgenden Themen Hinweise und Informationen: 
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A) Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungssparten werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne
Bereiche zentralisiert wie das Inkasso und die Datenverarbeitung. So wird Ihre Adresse z. B. nur einmal gespeichert, auch wenn Sie
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr
Geburtsdatum, Bankverbindung, d. h. Ihre Stammdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die Stammdaten von
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann Ihr Anliegen innerhalb unserer Unternehmensgruppe immer richtig
zugeordnet werden. Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, insb. Gesundheitsdaten bleiben dagegen unter ausschließlicher
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Eine weitere Verarbeitung dieser Daten erfolgt nur von den unten genannten Dienstleistern.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Gesellschaften an:

Stuttgarter Lebensversicherung a.G. DIREKTE LEBEN Versicherung AG

Stuttgarter Versicherung AG Stuttgarter Versicherung Verwaltungsgesellschaft mbH

Stuttgarter Versicherung Holding AG Stuttgarter Versicherung Kapitalanlage-Vermittlungs-GmbH

Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH Stuttgarter Versicherung Immobilienmanagement GmbH & Co KG

DIREKTE Service Management GmbH

B) Dienstleister, die Datenverarbeitung im Auftrag oder ohne Auftragsverarbeitung erbringen

Auftragnehmer Hauptgegenstand des Auftrags
Stuttgarter Versicherung Holding AG Bereitstellung Software

DIREKTE Service Management GmbH Betrieb Call Center, Unterstützung Antragsbearbeitung,
Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung

Süddeutsche Krankenversicherung a.G. Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung in Bezug auf den
ehemaligen Versicherungsbestand der Süddeutsche
Lebensversicherung a.G.

Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH Beratung, Schulung und Unterstützung im Bereich der betrieblichen
Altersversorgung, Erstellung von mathematischen Gutachten

Kyndryl Deutschland GmbH Betrieb Rechenzentrum und Wartungsdienstleistung

affinis enterprise services GmbH Betrieb SAP-Rechenzentrum und Wartungsdienstleistung

Microsoft Ireland Operations Limited Cloud-Dienste, Microsoft 365 und Azure

Datagroup Stuttgart GmbH Betrieb und Betriebsunterstützung Microsoft Arbeitsplatz und
Microsoft 365

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Leistungsfallprüfung

Pro Claims Solutions GmbH Leistungsfallprüfung

Reha Assist Deutschland GmbH Reha Management / Assistance-Service in der Leistungsfallprüfung

IHR Rehabilitationsdienst GmbH Assistance-Service in der Leistungsfallprüfung

Xempus Deutschland GmbH Betrieb Arbeitgeber-Portal / "Betriebsrenten-Manager”

General Reinsurance AG Risiko- und Leistungsfallprüfung

SCOR Global Life Deutschland,
Niederlassung der SCOR Global Life SE

Risiko- und Leistungsfallprüfung

Medicals Direct Deutschland GmbH Medizinische Untersuchung im Rahmen der Risikoprüfung;
Leistungsfallprüfung

Swiss Re Europe S.A. Leistungsfallprüfung

Creditreform Stuttgart Strahler KG* Inkassodienstleistungen

GDV Dienstleistungs-GmbH Meldeservice, Digitale Rentenübersicht

Versicherungsombudsmann e. V. Schlichtungen

C) Kategorien von Dienstleistern, die Datenverarbeitung im Auftrag oder ohne Auftragsverarbeitung erbringen

Dienstleisterkategorie Hauptgegenstand des Auftrags
IT-Dienstleister IT-Entwicklungs-, Netzwerks- und Wartungsdienstleistungen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Jahresabschlussprüfung und Beratung

Beratungsunternehmen Beratung

Aktenvernichter Akten- und Datenträgervernichtung

Medizinische Gutachter* Risiko- und Leistungsfallprüfung

Kollektivpartner und Banken Prämieneinzug in Teilbeständen

Wirtschaftsauskunfteien* Bonitätsauskünfte und Identitätsüberprüfungen gemäß
Geldwäschegesetz

Rechtsanwälte Rechtliche Vertretung und Informationsbeschaffung

Postdienstleister Postdienstleistungen

Adressermittler Adressprüfung

Sicherheitsdienste Bewachungs- und Empfangsdienst

11Seite 10 von 

E-31654 - 0087 - 20260105_103105541

Dienstleisterliste der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Antrag 0 Die Stuttgarter 
Der Vorsorge-Versicherer 



Ratingunternehmen Durchführung von Ratinguntersuchungen

Stand 10/2025
* Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung. Diese liegt vor, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses

personenbezogene Daten an einen Dienstleister zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung übermittelt und von diesem verarbeitet werden. Die Übermittlung unterbleibt,
soweit die betroffene Person aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass seitens des
übermittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen der betroffenen Person
überwiegen. Die Übermittlung an den Dienstleister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient.
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